
  

 
 

BAULEITPLANUNG DER STADT DIEMELSTADT,  
 

15. Änderung des Flächennutzungsplanes, ST Wrexen 
 

“ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstiger 
Träger öffentl icher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 
mit Hinweisen und Anregungen.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Diemelstadt und Lichtenfels, den 12.11.2021 
 

  



BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE  
[Verfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB]  
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
AVACON Netz GmbH 22.02.2021 
Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Fachdienst 6.2 Umwelt - Natur- und Landschaftsschutz  
Fachdienst 6.2 Umwelt - Wasser- und Bodenschutz 

 
17.03.2021 
15.03.2021 

Deutsche Telekom Technik GmbH PTI Münster  25.02.2021 
Deutscher Wetterdienst  25.02.2021 
Hessen Mobil  
Straßen- und Verkehrsmanagement Bad Arolsen  

 
19.04.2021 

Koordinierungsbüro für Raumordnung und Stadtentwicklung  15.03.2021 
Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 21.2 Regionalplanung Siedlungswesen  

 
15.03.2021 

Dezernat 31.3 - Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz  12.02.2021 
Dezernat 34- Bergaufsicht  22.02.2021 

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
Amt für Bodenmanagement  02.03.2021 
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung  19.02.2021 
Bundesamt für Inf rastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr  

 
18.02.2021 

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH  11.03.2021 
Direktion Bundesbereitschaftspolizei  19.02.2021 
EWF - Energie Waldeck-Frankenberg GmbH 25.02.2021 
EWF - Energie Waldeck-Frankenberg GmbH 
Öffentli cher Personennahverkehr  

 
16.03.2021 

 

 
 
 
KEINE STELLUNGNAHMEN ABGEGEBEN  
 

Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Fachdienst 6.3 Landwir tschaft  
Fachdienst 6.1 Umwelt - Bauen 
Fachdienst 5.2 Brand- und Katastrophenschutz  
Bodenverband Waldeck-Frankenberg   
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e. V.  
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas etc., Referat 226 Richtfunk  
BUND Landesverband Hessen e.V.  
Bund für Umwelt und Naturschutz – Kreisverband Waldeck-Frankenberg 
Deutsche Bahn AG – DB Immobilien Region Mitte 
Deutsche Gebirgs- und Wandervereine LV Hessen 
Deutsche Telekom Technik GmbH  
EAM Energienetz Mitte 
Eisenbahn-Bundesamt  
GASCADE Gastransport GmbH  
Handelsverband Hessen e.V.  
Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V.  
Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V.  KV Waldeck-Frankenberg 
Hessischer Rundfunk 
Landesamt für Denkmalpflege Bau- und Kunstdenkmalpflege 
Landesamt für Denkmalpflege Archäologie und Paläontologische Denkmalpflege 
Landesbetrieb Hessenforst  
Landesjagdverband e.V.  
Landesverband Hessen für  Obstbau, Garten und Landschaftspflege e.V.  
Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Hessen e.V.  
Netcom Kassel - Trassenauskunft  
Nordhessischer Verkehrsverbund-NVV 
Polizeipräsidium Nordhessen 
Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 22 - Verkehr  
Dezernat 27.1 – Naturschutz, Landschaftsplanung 
Dezernat 31.1 – Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Altlasten, Bodenschutz  
Dezernat 31.5 - Kommunales und indust rielles Abwasser, Gewässergüte,  
wassergefährdende Stoffe  
Dezernat 33.1 – Immissions- und Strahlenschutz 
Schutzgem. Deutscher Wald – Landesverband Hessen e.V.  
TenneT TSO GmbH stromübertragungs gmbH  
Verband Hessischer Fischer (VHF)  
Verkehrsclub Deutschland (VCD) Landesverband Hessen e.V.  
Vodafone Hessen GmbH & Co. KG  
Wasser-, Boden- und Landschaftspflegeverband Hessen   

 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
1.  

 

AVACON Netz GmbH vom 22.02.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Die Aussagen werden auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung zur Kenntnis 

genommen.  
 
Erläuterung:  

Die Aufgabe der vorbereitenden Baulei tplanung is t für das gesamte Gemeindegebiet die 
sich aus der beabsicht igten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art  der Bodennutzung 
nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. 
Eine Darstellung von Lei tungsverläufen erfolgt  im Flächennutzungsplan der Stadt Diemel-

stadt nicht.   
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1.  
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
1.  

 

Deutsche Telekom Technik GmbH PTI Münster  vom 25.02.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Die Aussagen werden auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung zur Kenntnis 
genommen.  

 
Erläuterung:  
Die Aufgabe der vorbereitenden Baulei tplanung is t für das gesamte Gemeindegebiet die 
sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung 

nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Gru ndzügen darzustellen. 
Eine Darstellung von Leitungsverläufen erfolgt  im Flächennutzungsplan der Stadt Diemel-
stadt nicht.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
1.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1.  
 
 

 

Deutscher Wetterdienst v om 25.02.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Die Aussage und Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1.  
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1.  
 

 

Hessen Mobil  

Straßen- und Verkehrsmanagement Bad Arolsen vom 19.04.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Die Aussage, dass Einwendungen mit rechtl icher Verbindlichkeit und beabsichtigte  
Planungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorzubringen sind, wird zur Kenntnis  
genommen.  

 
 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.  
 

Koordinierungsbüro für Raumordnung und Stadtentwicklung  vom 15.03.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Der Anregung, das Unternehmen Firma Sprick GmbH in die Planung miteinzubeziehen, 
wird entsprochen. Das Unternehmen wird im Rahmen des Verfahrens nach § 4 Abs. 2 
BauGB beteiligt.  
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1.  

 

Kreisausschuss des Landkreises Waldeck-Frankenberg  

Fachdienst 6.2 Umwelt  - Natur- und Landschaftsschutz vom 17.03.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Die Aussagen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen.   

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
2.  

 
3.  
 
4.  

5.  
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2.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Der Hinweis zur Erhaltung und Verbesserung des Biotopverbundes in der Landschaft 

wird zur Kenntnis genommen.   
 
Erläuterung:  
§ 21 BNatSchG bezieht sich auf den Erhalt der oberirdischen Gewässer einschließlich ihrer 

Randstreifen, Uferzonen und Auen als  Lebensstätten und Biotope für natürlich vorkom-
mende Tier- und Pflanzenarten . Diese sind so wei terzuentwickeln, dass sie ihre großräu-
mige Vernetzungsfunkt ion auf Dauer erfüllen können.  
Das Fließgewässer „Orpe“ besitz t einen deutlich herabgesetzten Wert. Das Fließge wässer 

gabelt  sich west lich des räuml ichen Gel tungsbereiches , wobei der west liche Strom in die 
„Diemel “  mündet.  Der östliche Strom wird durch eine Wehranlage reglementiert . Das begra-
digte Flussbett  is t durch zahlreiche Überbauungen  in weiten Tei len segmentiert ,  eine bio-

topverbindende Struktur besteht durch die Überbauung und der Wehranlage nicht . Das 
Fließgewässer adaptiert  den Charakter der uml iegenden Industrielandschaft .  Es durchfließt 
den Gel tungsbereich in wei ten Teilen verrohrt . Die vorhandene Gewässerstruktur wird in 
ihrer Gesamtbewertung mi t einem sehr stark veränderten Erfüllungsgrad dargestel lt.  Die 

jeweil igen Parameter stellen eine sehr hohe Abweichung vom unbeeinflussten Naturzustand 
dar.  



 

[Stellungnahme s.o.]  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
3.  

 
 
4.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
5.  

 
 
 
 

 
 
 
6.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Der ohnehin herabgesetzte ökologische Zustand des Gewässers wird durch die Maßnahmen 

nicht verschlechtert . Bei einer Überbauung des Gewässers durch Brückenbauwerke is t  si -
cherzustellen, dass in die Uferbereichen des Gewässers nicht eingegriffen wird.  
Wei terhin sol l gemäß § 21 Abs. 6 BNatSchG auf regionaler Ebene die von der Landwirtschaft  
geprägten Landschaften zur Vernetzung von Biotopen erforderliche lineare und punktför-

mige Elemente, insbesondere Hecken und Feldraine sowie Tri tts teinbiotope, erhalten und 
dort,  wo sie nicht in ausreichende m Maße vorhanden sind, geschaffen werden (Biotopver-
netzung). Die auf der Ebene der verbindlichen Baulei tplanung festgelegte Ausgleichsmaß-
nahme (Extensivierung von ca. 6,5 Hektar Grünland) trägt zu diesem Grundsatz in einem 

umfangreichen Maß bei .  
 
Die Einschätzung, dass es sich bei der zentralen Grünfläche um eine biotopverbinde 

Fläche handelt,  wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Aussage, dass eine Artenschutzprüfung nicht durchgeführt wurde, wird zur Kennt-
nis genommen.  

Vertiefende Untersuchungen sind nur im Fal le von Anhaltspunkten für das Vorhandensein 
seltener oder gefährdeter Tier- oder Pflanzenarten erforderlich - ansonsten ist grundsätz lich 
eine überschlägige Abschätzung ausreichend, welche Arten in welchem Umfang betroffen 

sind.  
Die betreffenden Flächen wurden in 2017 und in 2020 von fachkundigem Personal aufge-
sucht. Bei den Geländebegehungen wurden keine Anhaltspunkte für das Vorhandensein 
seltener oder gefährdeter Tier - oder Pflanzenarten  festgestell t, weshalb eine vertiefende 

Untersuchung nicht durchgeführt wurde.  
 
Der Anregung, dass hinsichtlich der Altkompensation der ursprünglich geplante 30 

Jahre alte Ziel -Zustand Kompensationsgrundlage ist,  wird auf der Ebene der vorberei-
tenden Bauleitplanung zur Kenntnis genommen .  
 
Erläuterung:  

Eine konkrete Bilanzierung des Eingri ffs  erfolgt anhand der konkreten Festsetzungen zum 
Maß der baulichen Nutzung auf der Ebene der verbindlichen Bauleitp lanung.  
 
Die Aussage, dass der Traditionsplatz der Mehlschwalbe nicht berücksichtigt wurde, 

wird zur Kenntnis genommen.  
 
Erläuterung:  

Die Mehlschwalbe (Del ichon urbicum) brütet in weiten Tei len ihres  mit teleuropäischen Ver-
breitungsgebiets fast ausschließl ich in dörflichen und städtischen Sekundärlebensräume n. 
Als  europäische Vogelart  gehört  s ie laut § 7 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu den 
so genannten besonders geschützten Arten. Sie brütet meist an den Außenwänden von 

Gebäuden in Orts lage, so dass der Zusammenhang zwischen einem Eingriff an einem Ge-
bäude und den davon betroffenen Bruten i.  d. R. eindeutig hergestellt  werden kann. Die 
Mehlschwalbe erfüllt  darüber hinaus weitere Kriterien, die sie laut Runge et al . (2010) für 



 

[Stellungnahme s.o.]  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
7.  
 

 

eine vert ief te Betrachtung bei artenschutzrecht lichen Verfahren in Ortslage qua li fizieren: 

Sie ist  ein Koloniebrüter,  zeigt in vielen Regionen Deutschlands gegenwärtig einen negati -
ven Bestandstrend und wurde in der Roten Lis te der Brutvögel Deutschlands in Kategorie 3 
als gefährdet eingestuft  (Grüneberg et al . 2015; Schmolz 2017).  Di e Mehlschwalbe gehört  
somit zu den planungsrelevanten Tierarten im Rahmen der Eingriffsregelung. Nach § 44 

Abs. 1 BNatSchG ist es bei  nesttreuen Vogelarten, die wie die Mehlschwalbe al te Nester 
immer wieder nutzen bzw. neue Nester bevorzugt am selben Stand ort errichten, ganzjährig 
verboten, deren Nester bzw. Fortpflanzungsstätten zu beschädigen oder zu zerstören (Lu-
kas, Petersen 2014).  

Dem § 44 Abs. 1 BNatSchG  wird durch die Entwicklungsabsichten der Stadt Diemelstadt 
entsprochen.  
Die von der Unteren Naturschutzbehörde angeregten Traditionsnis tplätze für Mehlschwal-

ben befinden sich schwerpunktmäßig im historischen Ortskern. Hier sind einzelne Nis tmög-
lichkeiten in der Hauptstraße, Ringstraße, Gartenstraße. Wei tere tradi tionel le Nistplätze be-
finden sich an der Schule, der Ki rche und den landwirtschaftlich genutzten Hofstellen. Ein 
Schwalbenhaus im Ortskern wird nicht angenommen.  

Durch die Lage der Nistplätze wird dem Verbot nach § 44 Abs. 2 BNatSchG wild lebende 
Tiere der streng geschützten Arten und der europä ischen Vogelarten während der Fortpflan-
zungs-,  Aufzucht-,  Mauser-,  Überwinterungs - und Wanderungszeiten erhebl ich zu stören, 

entsprochen. Durch die Planung wird der Erhal tungszustand der lokalen Population der 
Mehlschwalbe daher nicht verschlechtert.   
Zur Stützung der Populat ion der Mehlschwalbe sind fünf artspezif ische Nisthil fen an den 
baul ichen Anlagen anzubringen. Die montierten Kunstnester sollen ledigl ich als init iierende 

bzw. lenkende Maßnahme am gewähl ten Gebäudestandort den Anstoß für eine dauerhaf te,  
sich selbst erhaltende Brutkolonie der Mehlschwalbe geben, in der es den Mehlschwalben 
auch möglich sein soll,  eigene Nester („ Naturnester“) zu bauen.  Beim Anbringen der Nist-

hilfen is t  zu beachten, dass eine ausreichende Entfernung des Maßnahmenstandorts  zu 
potenziellen Stör- und Gefahrenquellen s icherzustellen ist . Zusätzl ich ist  zu gewährleisten, 
dass ein freier Anflug sichergestellt ist (kein „Niedrigflug“ nötig, um Standort zu erreichen: 
Gefahr durch Prädat ion Hauskatze o. a.) .  

 
 
Der Anregung, tatsächliche Nutzungsgrenzen in der Planzeichnung zu berücksichti-
gen, wird auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung zur Kenntnis genommen.   

 
Erläuterung:  
Die Aufgabe der vorbereitenden Baulei tplanung is t für das gesamte Gemeindegebiet die 

sich aus der beabsicht igten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung 
nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustel len.  
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10. 
 

 
 
11. 
 

 
12. 
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8.  
 
 
 

 
 
 
 

 
9.  
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11. 
 

 
12. 
 
 

 
 
 
13. 

 

Der Anregung eine kartografische Darstellung zur Visualisierung zu erstellen, wird 
auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung zur Kenntnis genommen.  
 
Erläuterung:  

Die Aufgabe der vorbereitenden Bauleitp lanung is t für das gesamte Gemeindegebiet die 
sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennut-
zung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzu-
stellen.  

 
Der Anregung, dass die Beeinträchtigung streng geschützter Arten der Fließgewäs-
ser und der Vogelarten bei Beseitigung von Gehölzen zu vermeiden ist,  wird auf der 

Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung zur Kenntnis genommen.  
 
Erläuterung:  
Die Aufgabe der vorbereitenden Bauleitp lanung is t für das gesamte Gemeindegebiet die 

sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennut-
zung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzu-
stellen. Artenschutzrecht liche Belange werden anhand eines konkreten Angebots auf der 

Ebene der verbindlichen Bauleitp lanung geprüft . Der verbindliche Bauleitplan hat Maß-
nahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich festzulegen.  
 
Der Anregung, dass hinsichtl ich der Altkompensation der ursprünglich geplante 30  

Jahre alte Ziel-Zustand Kompensationsgrundlage ist, wird auf der Ebene der vorbe-
reitenden Bauleitplanung zur Kenntnis genommen.  
 

Erläuterung:  
Die Aufgabe der vorbereitenden Bauleitp lanung is t für das gesamte Gemeindegebiet die 
sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennut-
zung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzu-

stellen.  
 
Der Anregung, das nördlich des Hochwasserdammes angrenzende Hochwasser-
schutzgebiet frei von Beeinträchtigungen zu  halten, wird entsprochen.  

 
Der Anregung, die Pflegemaßnahmen zum Ausgleich anzupassen, wird auf der 
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung zur Kenntnis genommen.  

 
Erläuterung:  
Die Anregung bezieht s ich auf den verbindlichen Baulei tplan.  
 

Der Anregung, ein verbindliches Monitoring durchzuführen, wird auf der Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung zur Kenntnis genommen.  
 



 

[Stellungnahme s.o.]  

Erläuterung:  

Die Anregung bezieht s ich auf den verbindlichen Baulei tplan.  
 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
14. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
14. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Die Anregungen werden auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zur 
Kenntnis genommen.  

 
Erläuterung:  
Die Aufgabe der vorberei tenden Baulei tplanung ist  für das gesamte Gemeindegebiet 

die sich aus der beabsichtigten städtebaul ichen Entwick lung ergebende Art der Bo-
dennutzung nach  den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzü-
gen darzustellen.  
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1.  
 

Kreisausschuss des Landkreises Waldeck-Frankenberg  

Fachdienst 6.2 Umwelt  – Wasser- und Bodenschutz  vom 23.02.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Die Aussage, dass die Zuständigkeit beim Regierungspräsidium Kassel liegt, wird  zur 
Kenntnis genommen.  
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2.  

 

Regierungspräsidium Kassel  

Dezernat 21.2 – Regionalplanung, Siedlungswesen  vom 15.03.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Die Aussage, dass für diese Bereiche keine Konflikte mit den Regelungen des RPN 
bestehen, wird zur Kenntnis genommen.   
 

 
 
Die Aussage, dass für den Bereich keine Konflikte mit den Regelungen des RPN be-
stehen, wird zur Kenntnis genommen.   

  



 

 
 
 
 

3.  
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5.  
 
 

 
 
 
 

6.  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Die Aussage, dass das Überschwemmungsgebiet der Diemel vor einer baulichen Inan-
spruchnahme zu schützen ist, wird entsprochen.  
 
 

 
 
 

 
Die Anregung, dass die Nutzung der Flächen nördlich des Dammes (private Grünflä-
chen, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden Natur und 
Landschaft) mit den zuständigen Wasserbehörden abzustimmen sind, wird auf der 

Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung zur Kenntnis genommen.  
 
Erläuterung:  

Die Aufgabe der vorbereitenden Baulei tplanung ist  für das gesamte Gemeindegebiet die 
sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwick lung ergebende Art  der Bodennutzung 
nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustel len.  
 

Der Anregung, die Schraffur zu den überbaubaren Flächen in der Planzeichnung an-
zupassen, wird auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung zur Kenntnis genom-
men.  

 
Erläuterung:  
Die Anregung bezieht s ich auf den verbindlichen Baulei tplan.  
 

Die Anregungen werden auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung zur Kennt-
nis genommen.  
 
Erläuterung:  

Die Anregungen beziehen sich auf den verbindlichen Bauleitplan.  
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Der Anregung, die Präzisierungen zu den Darstellungen des Regionalplans Nordhes-
sen 2009 in der Begründung zu übernehmen, wird entsprochen . 
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Regierungspräsidium Kassel  

Dezernat 31.3 - Oberi rdische Gewässer, Hochwasserschutz vom 01.03.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Die Aussage, dass die vom 15.04.2019 geltend gemachten Belange zur 2. Änderung 
des Bebauungsplanes NR. 18 „GI Wrexen“ auch weiterhin zu beachten sind, wird auf 
der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung zur Kenntnis genommen.   
 

Erläuterung:  
Die Anregung bezieht s ich  auf den verbindlichen Baulei tplan.  
 
Die Aussage, dass für die Erstellung einer Zuwegung auf dem Deich eine wasserrecht-

liche Befreiung zu beantragen ist, wird auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitpla-
nung zur Kenntnis genommen.  
 

Erläuterung:  
Die Anregung bezieht s ich auf den verbindlichen Baulei tplan.  
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Der Aussage, dass in festgesetzten Überschwemmungsgebieten die Ausweisung 
neuer Baugebiete nach Wasserhaushaltsgesetz nicht zulässig ist,  wird auf der Ebene 

der vorbereitenden Bauleitplanung zur Kenntnis genommen.   
 
Erläuterung:  
Die Anregung bezieht sich a uf den verbindlichen Bauleitp lan. Der vorbereitende Bauleitplan 

stell t keine Bauf lächen im Überschwemmungsgebiet dar.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Der Anregung, dass die Belange des Hochwasserschutzes innerhalb der Begründung 
und dem Umweltbericht verbalargumentativ abzuarbeiten sind, wird auf der Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung zur Kenntnis genommen.   
 

Erläuterung:  
In das festgesetzte Überschwemmungsgebiet wird nicht eingegrif fen. Nachteilige Auswir-
kungen sind daher nicht zu erwarten.  

 
Der Anregung, die Überbrückung der „Orpe“ auf die minimal erforderlichen Bereiche 
zu beschränken, wird auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung zur Kenn tnis 
genommen.  

 
Erläuterung:  
Die Anregung bezieht s ich auf den verbindlichen Baulei tplan.  
 

Der Aussage, dass die Ausweisung von Baugebieten an die nach Wasserhaushaltsge-
setz festgelegten Gewässerrandstreifen anzupassen sind, wird auf der Ebene der vor-
bereitenden Bauleitplanung zur Kenntnis genommen.   

 
Erläuterung:  
Die Anregung bezieht sich auf den verbindlichen Bauleitp lan. Die Aufgabe der vorberei ten-
den Bauleitplanung ist für das gesamte Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten 

städtebaulichen Entwi cklung ergebende Art der Bodennutzung ( Bauflächen) nach den vo-
raussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen .  
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Die Aussage, dass die geplanten Brückenbauwerke einer Genehmigung bedürfen, wird 
zur Kenntnis genommen.  
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Regierungspräsidium Kassel  

Dezernat 31.5 – Kommunales Abwasser,  Gewässergüte, Industriel les Abwasser, Wasser-
gefährdende Stoffe vom 24.02.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Die Aussagen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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Regierungspräsidium Kassel  

Dezernat 31.5 – Kommunales Abwasser,  Gewässergüte, Industriel les Abwasser, Wasser-
gefährdende Stoffe vom 24.02.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Die Aussage, dass vom Dezernat Bergaufsicht zu vertretende öffentlich -rechtliche Be-
lange des Bergbaus dem Vorhaben nicht entgegenstehen, wird zur Kenntnis genom-

men  
 
Der Anregung, die Bergwerksfeldeigentümerin Twiste Copper GmbH in die Planung 
miteinzubeziehen, wird entsprochen. Die Eigentümerin wird im Rahmen des Verfah-

rens nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt.  

 



 

 
BETEILIGUNG DER NACHBARGEMEINDEN  
[Verfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 2 BauGB] 
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
------   

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
. 

Magistrat der Stadt Bad Arolsen  18.02.2021 
Bürgermeister der Stadt Marsberg  17.02.2021 

 

 
 
 
KEINE STELLUNGNAHMEN ABGEGEBEN 
 

Magistrat der Stadt Volkmarsen 
Bürgermeister der Hansestadt Warburg 
 
 

 

  



BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
[Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 BauGB]  
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
------   

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
------   
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VERFAHRENSVERMERKE

Nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der Planzeichen-

verordnung (PlanzV) in der Zeit zur Aufstellungsbeschlusses gültigen Fassung

1. Einleitungsbeschluss

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Diemelstadt hat die Einleitung in das Verfahren zur Änderung des 

Flächennutzungsplanes in ihrer Sitzung am 30. 12. 1991 gefasst. Der Beschluss ist am 30. 12. 1991 ortsüblich bekannt 

gemacht worden.

2. Feststellungsbeschluss

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Diemelstadt hat die vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die Flächennutzungsplanänderung und die Begründung am 30. 12. 

1991 gebilligt.

Das Ergebnis der Abwägung wurde mitgeteilt.

Ort, Datum, Siegelabdruck (Unterschrift) 

Der Bürgermeister

3. Inkraftsetzung

Die Erteilung der Genehmigung der Flächennutzungsplanänderung sowie die Stelle, bei der der Plan eingesehen werden 

kann, ist am 30. 12. 1991 ortsüblich bekannt gemacht worden. 

Mit der Bekanntmachung tritt die Flächennutzungsplanänderung wirksam geworden.

Ort, Datum, Siegelabdruck (Unterschrift) 

Der Bürgermeister



 

 

BEGRÜNDUNG [gem. § 2a BauGB]  

zur 15. Änderung des Flächennutzungsplanes  

Stadt Diemelstadt 
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Begründung zum Planentwurf  

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB // Abstimmung mit den Nachbargemein-

den gem. § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m § 2 Abs. 2 BauGB // Beteiligung der Behörden und sonst. 

Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

 





 

 

KURZFASSUNG  

Die Stadt Diemelstadt beabsichtigt mit der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes ein „Ge-

werbliche Baufläche“ planungsrechtlich vorzubereiten, um die Betriebsoptimierung und -er-

weiterung der Firma Smurfit Kappa Wrexen Paper & Board GmbH zu fördern. Dazu sollen im 

Zentrum des Betriebsgeländes „Öffentliche Grünflächen“ in „Gewerbliche Baufläche“ umge-

wandelt werden.  

Die Stadt Diemelstadt beabsichtigt den Flächennutzungsplan zur Förderung der privaten Ini-

tiative zum Erhalt und der Schaffung neuer Arbeitsplätze unter Wahrung kommunaler und 

öffentlicher Interessen zu ändern, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die in-

dustrielle Erweiterung zu schaffen. Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes soll der Be-

deutung des Planvorhabens für die Stadt Diemelstadt Rechnung getragen werden, da die orts-

ansässigen Papierfabriken seit mehr als 100 Jahren ein wesentliches Standbein der Wirtschaft 

in der Stadt Diemelstadt darstellen. Smurfit Kappa Wrexen Paper & Board GmbH beschäftigt 

aktuell circa 300 Mitarbeiter am Standort Wrexen.  
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VORBEMERKUNGEN  

Den Kommunen muss gemäß Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 137 

Abs. 2 Hessische Verfassung und § 1 Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung das Recht gewähr-

leistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in ei-

gener Verantwortung zu regeln. Dieser Selbstverwaltungshoheit der Kommune unterliegt 

auch die Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne) gemäß § 2 

BauGB. 

Ziel der Bauleitplanung ist die Vorbereitung und Sicherung der baulichen und sonstigen 

Nutzungen von Grundstücken nach Maßgabe des Baugesetzbuches, der Baunutzungsverord-

nung sowie der jeweiligen Landesgesetze.  

Das Verfahren zur Aufstellung eines verbindlichen Bauleitplanes wird gemäß Baugesetzbuch 

in zwei Verfahrensschritten durchgeführt. Zunächst ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig 

über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösun-

gen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die 

voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten. Der Öffentlichkeit ist 

Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. Die Behörden und sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, sind 

ebenfalls frühzeitig zu unterrichten und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderli-

chen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufzufordern.  

An die Unterrichtung und Erörterung schließt sich das Verfahren zur formellen Beteiligung 

der Öffentlichkeit und der Behörden an. Die Erörterung der Planung kann zu einer Änderung 

der Planung führen. 

Der unter Umständen geänderte Planinhalt ist mit der Begründung und den bereits vorlie-

genden umweltbezogenen Informationen für die Dauer einer gesetzlich bestimmten Frist 

auszulegen und der Öffentlichkeit die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 

Planung berührt werden kann, sind ebenfalls zu unterrichten und zur Äußerung aufzufor-

dern. Die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden sind aufeinander abzustimmen.  

Die vorgetragenen privaten und öffentlichen Belange sind gegeneinander und untereinander 

gerecht abzuwägen. Das Ergebnis ist mitzuteilen. Die Gemeinde beschließt den Bebauungs-

plan als Satzung. Dem Bauleitplan ist eine Begründung mit den Angaben nach § 2a BauGB 

sowie eine zusammenfassende Erklärung beizufügen.  

Die konkreten Verfahrensschritte sind im Planteil in den Aufstellungs - und Verfahrensver-

merken dargestellt. Der Stand des Verfahrens ist dort abzulesen.  

 

Diemelstadt, November 2021 
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1 Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 

 Planungsanlass und Planerfordernis  

Die Firma Smurfit Kappa Wrexen Paper & Board möchte ihren Betrieb erweitern und optimie-

ren, um den aktuellen Markterfordernissen Rechnung tragen zu können. Dazu beabsichtigt 

das Unternehmen im Zentrum des Betriebsgeländes die Betriebsflächen, hauptsächlich für die 

Lagerung von Papierballen, zu erweitern. Diesem Vorhaben stehen im rechtskräftigen Bebau-

ungsplan festgesetzte Kompensationsmaßnahmen entgegen, die nunmehr verlagert werden 

sollen. Für die Erreichbarkeit der zusätzlichen Betriebsflächen ist eine Teil-Überbauung des 

Fließgewässers „Orpe“ südlich der Betriebsfläche im Bereich „Unter der Mißgunst“ erforderlich.  

Die Stadt Diemelstadt beabsichtigt den Bebauungsplan zur Förderung der privaten Initiative 

zum Erhalt und der Schaffung neuer Arbeitsplätze unter Wahrung kommunaler und öffentli-

cher Interessen zu ändern, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die industrielle 

Erweiterung zu schaffen. Mit der Änderung des Bebauungsplanes soll der Bedeutung des Plan-

vorhabens für die Stadt Diemelstadt Rechnung getragen werden, da die ortsansässigen Pa-

pierfabriken seit mehr als 100 Jahren ein wesentliches Standbein der Wirtschaft in der Stadt 

Diemelstadt darstellen. Smurfit Kappa Wrexen Paper & Board beschäftigt aktuell circa 300 

Mitarbeiter am Standort Wrexen. 

 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der verfahrensgegenständlichen Flächen befindet sich im 

Stadtteil Wrexen der Stadt Diemelstadt. Der Stadtteil schließt direkt an die Landesgrenze zu 

Nordrhein-Westfalen an. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 18 „GI Wrexen“ liegt 

westlich des Stadtteils Wrexen, nördlich der Landesstraße 3438 (Orpethaler Straße) und um-

fasst das Betriebsgelände der beiden Firmen Smurfit Kappa und Sprick.  
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Abbildung 1.1 Räumlicher Geltungsbereich  

 Alternative Standortüberprüfung 

Im Sinne der nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung zum Schutz der sozialen, wirtschaftli-

chen und ökologischen Güter ist die Auswahl eines geeigneten Standortes ein entscheidender 

Faktor. Das hier gegenständliche Planverfahren umfasst die Flächen eines bestehenden Be-

triebs und soll eine Erweiterung dessen sichern.  

Die Lage des Betriebs zwischen der vorhandenen Wohnbebauung des Stadtteils Wrexen und 

der Diemelaue ist aufgrund der Betriebsabläufe der papierverarbeitenden Industrie historisch 

gewachsen. Das für die Produktion erforderliche Wasser kann einem Kanal, der ursprünglich 

für den Betrieb von Wassermühlen angelegt wurde, entnommen werden. Die besondere Lage 

ist aufgrund der umgebenden Strukturen ein limitierender Faktor für potentielle Expansionen.  

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die Stadt Diemelstadt der ansässigen Firma eine Mög-

lichkeit zur Erweiterung der Betriebsflächen unter Wahrung kommunaler und öffentlicher In-

teressen zu eröffnen, ohne eine Standortverlagerung auszulösen. Alternative Standorte für 
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das Planungsvorhaben sind im Kontext der Ausgangssituation und Zielsetzung weniger ge-

eignet, die Ausweisung am Ort des Bestandes stellt die bestmögliche Lösung dar.  
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2 Ausgangssituation 

Für die Umsetzung der Planungsziele ist eine detaillierte Darstellung der Inhalte der Bestands-

aufnahme in der Begründung erforderlich. Neben den in diesem Kapitel beschriebenen Rah-

menbedingungen wird die vorhandene Ausgangsituation zusätzlich in Kapitel 2 des nach § 2 

Abs. 4 BauGB beigefügten Umweltberichts ausführlich beschrieben. Die verfahrensgegen-

ständlichen Flächen befinden sich in privatem Eigentum.  

 Darstellung in übergeordneten Planungen 

 Regionalplan Nordhessen 2009 

Der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seine Teilräume sind durch Raumord-

nungspläne, durch raumordnerische Zusammenarbeit und durch Abstimmung raumbedeutsa-

mer Planungen und Maßnahmen zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. 1 Hierfür hat die 

oberste Landesplanungsbehörde auf Grundlage von § 4 HLPG den Regionalplan Nordhessen 

2009 beschlossen.  

Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. Dabei 

unterscheidet das Raumordnungsgesetz in § 3 Abs. 1 ROG zwei verschiedene Arten von Fest-

legungen.  

Grundsätze der Raumordnung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG 

Die Beurteilung der Grundsatzfestlegungen umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG all-

gemeine Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes als Vorgaben 

für nachfolgende Abwägungs- und Ermessensentscheidungen. Die Grundsätze der 

Raumordnung sind in sogenannten „Vorbehaltsgebieten“ planzeichnerisch festgelegt. 

Ein „Vorbehaltsgebiet“ ist ein Gebiet, welches bestimmten raumbedeutsamen Funktio-

nen oder Nutzungen vorbehalten bleiben soll, dem bei der Abwägung mit konkurrie-

renden raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen besonderes Gewicht beizumes-

sen ist. 

Ziele der Raumordnung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG 

Zielfestlegungen sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verbindliche Vorgaben in Form  von 

räumlich und sachlich bestimmbaren, vom Träger des Landes- oder der Regionalpla-

nung abschließend abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegung in 

 
1 § 1 Aufgabe und Leitvorstellung der  Raumordnung  

Der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seine Teilräume sind durch Raumordnungspläne, durch raumordnerische 

Zusammenarbeit und durch Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. 

Dabei sind unterschiedliche Anforderungen an den Raum aufeinander abzustimmen und die auf der jeweiligen Planungsebene 

auftretenden Konflikte auszugleichen,  Vorsorge für einzelne Nutzungen und Funktionen des Raums zu treffen. Leitvorstellung bei  

der Erfüllung der Aufgabe nach Absatz 1 ist eine nachhaltige Raum entwicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche 

an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen Ordnung 

mit gleichwertigen Lebensverhältnissen in den Teilräumen führt.  Die Entwicklung, Ordnung und Sicherung der Teilräume soll sich 

in die Gegebenheiten und Erfordernisse des Gesamtraums einfügen; die Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Gesamtraums soll 

die Gegebenheiten und Erfordernisse seiner Teilräume berücksichtigen (Gegen stromprinzip).  
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Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes. Ziele der 

Raumordnung sind gemäß § 4 Abs. 1 ROG bei raumbedeutsamen Planungen zu beach-

ten. Die Ziele der Raumordnung sind in sogenannten „Vorranggebieten“ planzeichne-

risch festgelegt. In dem „Vorranggebiet“ sind bestimmte raumbedeutsame Funktionen 

oder Nutzungen vorgesehen, was andere raumbedeutsame Funktionen oder Nutzun-

gen in diesem Gebiet ausschließt, soweit diese mit den vorrangigen Funktionen oder 

Nutzungen nicht vereinbar sind. „Vorranggebiete“ lösen nach § 1 Abs. 4 des Bauge-

setzbuches (BauGB) für die gemeindliche Bauleitplanung eine Anpassungspflicht aus.2 

Der Regionalplan 2009 legt für den überwiegenden Geltungsbereich ein "Vorranggebiet für 

Industrie und Gewerbe Bestand" sowie ein Symbol mit der Bezeichnung "Kläranlage Bestand" 

fest.  

Ziel FÜNF zu den Industrie- und Gewerbegebieten bzw. den regionalen Logistikzentren führt 

aus, dass der Bedarf für die Eigenentwicklung (Bedarf für ortsansässiges Gewerbe durch Er-

weiterung und Verlagerung) […] in dem jeweiligen Ortsteil in den „Vorranggebieten für Indust-

rie und Gewerbe Bestand“ […] gedeckt werden soll . Die im Regionalplan festgelegten Ziele 

finden durch die vorliegende Planung Beachtung; den Erfordernissen der Raumordnung wird 

entsprochen. Die städtebaulichen, denkmal- und landschaftspflegerischen sowie die umwelt- 

und naturschutzfachlichen Belange werden bei der Planung berücksichtigt.  

Der Bereich nördlich des Dammes ist als „Vorranggebiet für vorbeugenden Hochwasserschutz" 

festgesetzt, da es sich um das Abfluss- und Überschwemmungsgebiet der Diemel bei einem 

100-jährigen Hochwasserereignis handelt. Gemäß den Forderungen des Wasserhaushaltsge-

setzes (WHG) und des Hessischen Wassergesetzes (HWG) sind diese Flächen vor baulicher 

Inanspruchnahme zu schützen.  

Die Bereiche südlich der öffentlichen Straßenverkehrsfläche dienen dem Ausgleich der Ein-

griffe in Natur und Landschaft. Die Flächen werden im Flächennutzungsplan als „Flächen für 

die Landwirtschaft" dargestellt, eine Änderung erfolgt nicht.  

Der überwiegende Teil der Fläche des Grundstücks (Gemarkung Wrexen, Flur 17, Flurstück 

14/1) ist als „Vorbehaltsgebiet für Forstwirtschaft“ festgelegt. Ein Teilbereich im Süden des 

Grundstücks ist als "Vorranggebiet für Landwirtschaft" festgelegt. Die Grundstücke mit der 

Bezeichnung: Gemarkung Wrexen, Flur 17, Flurstücke 12 und 13 sind als "Vorranggebiet für 

Landwirtschaft" festgelegt.  

Da die Flächen, die im RPN 2009 als „Vorranggebiet für Landwirtschaft" dargestellt sind, im 

Flächennutzungsplan weiterhin als „Flächen für die Landwirtschaft" ausgewiesen und als sol-

che genutzt werden, besteht diesbezüglich ein Zielkonformität mit dem RPN 2009. Flächen, 

die im RPN 2009 als „Vorbehaltsgebiet für Forstwirtschaft" festgelegt sind, sind für Aufforstung 

oder Sukzession vorgesehen. Da die angestrebte Nutzung eine spätere Waldneuanlage jedoch 

nicht ausschließt, stehen auch diesbezüglich keine Festlegungen des RPN entgegen.  

 
2 Die Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen.   
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 Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000 

Der räumliche Geltungsbereich befindet sich in der naturräumlichen Haupteinheit „Westhes-

siches Berg- und Beckenland“, welches sich weiter naturräumlich in die Unterkategorien „West-

hessisches Berg- und Senkenland“, und „Ostwaldecker Randsenken“ gliedern lässt.  

Das „Westhessische Berg- und Senkenland“ setzt sich auf kleinem Raum aus einer Vielfalt aus 

Formengesellschaften zusammen. Kern ist die vom „Kasseler Becken“ im Norden bis zur „Ober 

hessischen Schwelle“ im Süden reichende „Westhessische Senke“. Sie besteht aus einer Vielzahl 

von kleinen, lößbedeckten Ausräumungs- und Einbruchsbecken. Diese werden durch flache 

Schwellen getrennt. Häufig durchbrechen kleine Basaltschlote die Oberfläche. Sie geben mit 

ihren Kuppen und Kegeln der Landschaft ein besonderes Gesicht.  

Die Bergländer Nordwesthessens sind nach ihrer geologisch-morphologischen Charakteristik 

entweder dem „Osthessischen Bergland“ zuzuordnen, wie das „Waldecker Tafelland“, seine 

„Randsenken“, der „Burgwald“ und die „Oberhessische Schwelle“, oder aber dem „Rheinischen 

Schiefergebirge“, wie der „Kellerwald“. Das recht vielfältig gestaltete „Habichtswälder Berg-

land“ lässt sich am ehesten mit Teilen der „Kuppenrhön“ vergleichen. 

Die „Ostwaldecker Randsenken“ sind ein klimatisch trockener, vorwiegend offener Senkenzug, 

welche einem geologisch vielfältigen, hauptsächlich mesozoischen Aufbau (hauptsächlich Mu-

schelkalk, sonst Buntsandstein) unterliegt. Bodenplastisch erscheint die „Ostwaldecker Rand-

senke“ in ihrem mittleren und nördlichen Teil als ein trogförmig zwischen „Waldecker Wald“ 

und „Habichtswälder Bergland“ eingesenkter, vorwiegend offener Landstrich von 200 bis über 

300 Meter ü. NN mit einzelnen, bis 500 Meter hohen Kegelbergen und Kuppen. Die „Ostwal-

decker Randsenke“ ist ein vorwiegend offener, waldfreier und ackerbaulich genutzter Senken-

zug mit kleingegliederter Boden- und Standortvielfalt.  

Die Karte Zustand und Bewertung des Landschaftsrahmenplans Nordhessen 2000 beschreibt 

für die räumlichen Geltungsbereiche einen bebauten Bereich mit einer Größe von > 50 ha.  Die 

Entwicklungskarte des Landschaftsrahmenplans Nordhessen 2000 legt für die räumlichen Gel-

tungsbereiche des Bauleitplans keinerlei schutzgebietsrelevante Entwicklungsabsichten fest.  

 Inhalte informeller Planungen 

Informelle Planungen, die dem Bebauungsplan zu Grunde zu legen sind, liegen nicht vor.   

 Rahmenbedingungen 

 Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht 

Schutzgebiete entsprechend des Bundesnaturschutzgesetzes und des Hessischen Ausfüh-

rungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz werden durch die geplante Änderung des 
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Bebauungsplanes nicht beeinträchtigt. FFH- Gebiete und Vogelschutzgebiete gem. Europäi-

scher Vogelschutzrichtlinie sind kein Bestandteil der räumlichen Geltungsbereiche . 

 Schutzgebiete nach dem Wasserhaushaltsgesetz 

In den räumlichen Geltungsbereichen sind keine Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiete 

betroffen.   

Innerhalb und angrenzend an den räumlichen Geltungsbereich befindet sich das festgesetzte 

Überschwemmungsgebiet der Diemel. Nach § 78 Abs. 1 des Gesetzes zur Ordnung des Was-

serhaushalts (WHG) in der derzeit gültigen Fassung ist die Ausweisung neuer Baugebiete im 

Außenbereich in Bauleitplänen oder in sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch unter-

sagt.  

Zusätzlich verlaufen im nördlichen Teilbereich des räumlichen Geltungsbereiches  die Überflu-

tungsgrenzen eines hundertjährigen Hochwasserereignisses (HQ100) sowie die Überflutungs-

grenzen eines extremen Hochwasserereignisses (HQ Extrem) außerhalb des festgesetzten Über-

schwemmungsgebiets. Diese Überflutungsgrenzen werden als Risikogebiet außerhalb von 

Überschwemmungsgebieten bezeichnet und sind im Hochwasserrisikomanagementplan „Die-

mel / Weser“ dargestellt. Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten sind nach  

§ 78 b Abs. 1 WHG Gebiete, für die nach§ 74 Abs. 2 WHG Gefahrenkarten zu erstell en sind und 

die nicht nach § 76 Abs. 2 oder Abs. 3 WHG als Überschwemmungsgebiete festgesetzt oder 

vorläufig gesichert sind. Bei der Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich sowie bei der 

Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen für nach §  30 Abs. 1 und 2 oder 

nach § 34 des Baugesetzbuches zu beurteilende Gebiete außerhalb von festgesetzten Über-

schwemmungsgebieten sind insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit und die Ver-

meidung erheblicher Sachschäden in der Abwägung nach § 1 Abs. 7  des Baugesetzbuches zu 

berücksichtigen.  

Das Fließgewässer „Orpe“ durchquert den räumlichen Geltungsbereich. Die „Orpe“ ist ein 

Hauptzufluss der Diemel, die den Westteil des Stadtgebietes von Süd nach Nord zerschneidet. 

Laut Gewässergütekarte von Hessen ist die „Orpe“ in weiten Bereichen mäßig belastet; zwi-

schen der Einmündung der „Keckenbicke“ und dem Ortsrand von „Orpethal“ gilt die „Orpe“ als 

gering belastet. Eine Eingrünung der „Orpe“ ist in weiten Bereichen mit standorttypischen 

Ufergehölzen wie Weiden und Erlen geschlossen vorhanden; auch Obstbäume wie die Kirsche 

kommen im Auegebiet vor; relativ selten sind Eichen eingestreut.  

Südlich von „Orpethal“ bis hin zur Einmündung in die „Diemel“ sind die Ufer der „Orpe“ nur 

gering mit Gehölzen bestückt. Das Flussbett ist in weiten Bereichen teilbegradigt.  

Westlich des räumlichen Geltungsbereiches gabelt sich die „Orpe“. Der westliche Strom mün-

det in die „Diemel“. Der östliche Strom wird durch eine Wehranlage reglementie rt. Das begra-

digte Flussbett ist durch zahlreiche Überbauungen in weiten Teilen segmentiert.  

Gemäß § 38 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts in Verbindung mit § 23 Hessisches 

Wassergesetz sind die Errichtung oder wesentliche Änderung von baulichen und sonstigen 
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Anlagen, soweit sie nicht standortgebunden oder wasserwirtschaftlich erforderlich sind und 

die Ausweisung von Baugebieten durch Bauleitpläne oder sonstige Satzungen nach dem Bau-

gesetzbuch verboten. 

 Bodenschutzrelevante Aspekte  

In den räumlichen Geltungsbereichen des Bauleitplans sind keine Altlasten zu erwarten. Durch 

die Planung werden bislang überwiegend unversiegelte Flächen in Anspruch genommen. 

Diese besitzen hinsichtlich ihrer Bodenfruchtbarkeit geringe bis mittlere Wertigkeit, f ür spe-

zialisierte und schutzwürdige Pflanzengesellschaften haben die im Plangebiet vorkommenden 

Böden eine mittlere Bedeutung. 

 Denkmalschutzrechtliche Aspekte 

Innerhalb der räumlichen Geltungsbereiche befinden sich keine geschützten Natur-, Bau- oder 

Bodendenkmäler. 
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3 Planungskonzept 

 Ziele und Zwecke der Planung 

 Ziel der Planung 

Die Stadt Diemelstadt beabsichtigt mit der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes ein „Ge-

werbliche Baufläche“ planungsrechtlich vorzubereiten, um die Betriebsoptimierung und -er-

weiterung der Firma Smurfit Kappa Wrexen Paper & Board GmbH zu fördern. Dazu sollen im 

Zentrum des Betriebsgeländes „Öffentliche Grünflächen“ in „Gewerbliche Baufläche“ umge-

wandelt werden.  

Durch die 3. Änderung des Bebauungsplans und der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes 

soll ein Stadtstraßenanschluss neben einer bestehenden Zufahrt (öffentliche Verkehrsfläche) 

planungsrechtlich gesichert werden. Aufgrund geänderter Entwicklungsabsichten soll der be-

stehende Stadtstraßenanschluss nicht mehr gebaut werden, sodass die öffentlichen Straßen-

verkehrsflächen mit Ausnahme der Flächen des bestehenden Brückenbauwerks zurückgenom-

men werden sollen. Östlich der bestehenden, nicht mehr tragfähigen Brücke soll nun zur Si-

cherung der Gesamterschließung ein neuer Stadtstraßenanschluss planungsrechtlich gesichert 

werden. Diesem Vorhaben stehen im rechtskräftigen Bebauungsplan ebenfalls festgesetzte 

Kompensationsmaßnahmen entgegen, die ebenso verlagert werden sollen. Zugleich soll eine 

Freihaltefläche innerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsfläche zur Anordnung eines über-

geordneten Radverkehrsweges in die Planung integriert werden.  

Da das Vorhaben dem Erhalt und der zusätzlichen Schaffung von wohnortnahen Arbeitsplät-

zen dient, beabsichtigt die Stadt Diemelstadt die pr ivate Initiative zur industriellen Entwick-

lung durch die Änderungen des Flächennutzungsplanes unter der Wahrung kommunaler und 

öffentlicher Interessen zu fördern.  

 Zweck der Planung 

Durch die Änderung des Bauleitplans soll die städtebauliche Entwicklung und Ordnung gesi-

chert werden. Daher ist es die Aufgabe der Planung die Nutzung der Grundstücke in der Kom-

mune nach Maßgabe des Baugesetzbuches (BauGB) planungsrechtlich vorzubereiten. Durch 

die Änderung des Bauleitplans soll eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem 

Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet werden. 

Gleichzeitig soll die Planung dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und 

die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. 
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 Planinhalt 

 Verkehrliche Erschließung 

Diemelstadt hat durch seine zentrale Lage in der Mitte Deutschlands eine überregionale Ver-

kehrsanbindung. Vor allem durch den direkten Autobahnanschluss und die nahe gelegenen 

Autobahnen und Bundesstraßen (A 44 mit Anschlussstelle in Diemelstadt, A 33 Paderborn-

Bielefeld-Osnabrück - ca. 20 Min., A 7 Hannover - Frankfurt - ca. 30 Min., B 252 Gießen – 

Ostwestfalen, B 68 Paderborn und B 7 Ruhrgebiet - Kassel – Eisenach) ist ein Anschluss an die 

umliegenden Oberzentren sichergestellt.  

Ein Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr ist durch den „ ICE-Regionalbahnhof 

Warburg“ (Westfalen) in circa 15 Kilometer Entfernung sichergestellt. Innerhalb des räumli-

chen Geltungsbereiches befindet sich die Haltestelle „Diemelstadt-Wrexen Papierfabrik-

Haupt“. Die Haltestelle ist Gegenstand der Linie 526 „Bad-Arolsen > Diemelstadt“. Die örtliche 

Haltestelle ist gleichzeitig auch Haltepunkt des Anruf -Sammel-Taxis (AST). Auswirkungen auf 

den öffentlichen Personennahverkehr werden durch die Planungen nicht hervorgerufen.  

Die fußläufige Erschließung ist über die vorhandenen Stadtstraßen gesichert. Entlang der „Or-

pethaler Straße“ verläuft der „Diemelradweg“. 

 Technische Erschließung 

Die technische Erschließung des Betriebs ist gesichert. Eine externe Erweiterung der Netze ist 

nicht erforderlich. 

 Begründung der Darstellung 

 Flächennutzungsplan der Stadt Diemelstadt vor der Änderung 

Die Stadt Diemelstadt stellt für das gesamte Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten 

städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Be-

dürfnissen der Gemeinde durch den in den Grundzügen rechtswirksamen Flächennutzungs-

plan der Stadt Diemelstadt dar. 

Die für die Bebauung vorgesehenen Flächen des räumlichen Geltungsbereiches werden nach 

der allgemeinen Art ihrer baulichen Nutzung als „Gewerbliche Bauflächen“ dargestellt. Zwei 

Teilbereich werden gem. § 5 Abs. 5 BauGB als „Grünfläche“ dargestellt.  
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Abbildung 3.1 Darstellung im Flächennutzungsplan  

Nördlich des räumlichen Geltungsbereiches sind „Flächen für den Hochwasserschutz“ in Form 

eines „Überschwemmungsgebietes“ dargestellt. Die Bereiche südlich der öffentlichen Straßen-

verkehrsfläche dienen auf der Ebene des verbindlichen Bauleitplans neben der landwirtschaft-

lichen Nutzung auch dem Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft. Die Flächen werden 

im Flächennutzungsplan als „Flächen für die Landwirtschaft" und „Waldflächen“ dargestellt.  

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes soll die Darstellung der allgemeinen Art der 

baulichen Nutzung als „Grünfläche“ künftig als „Gewerbliche Baufläche“ dargestellt werden. 

Das primäre Ziel der Plandarstellung ist es, der Nachfrage nach „Gewerblichen Bauflächen“ 

Rechnung zu tragen und dadurch gleichzeitig die Möglichkeit zu schaffen, die ortsansässigen 

Unternehmen mit Erweiterungsflächen zu versorgen. Die Festsetzung soll das gegenwärtige 

Defizit verfügbarer „Gewerblicher Bauflächen“  innerhalb der Tallage zwischen Diemelaue und 

Wohnbebauung in Form einer städtebaulich geordneten Entwicklung ausgleichen.  
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4 Auswirkungen der Planung 

 Soziale Auswirkungen 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes sind keine nachteiligen sozialen Auswirkun-

gen zu erwarten. 

 Stadtplanerische Auswirkungen 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes ist aus stadtplanerischen Gesichtspunkten durch-

weg positiv zu bewerten, da durch die Erweiterung keine Außenbereichsflächen in Anspruch 

genommen werden müssen. 

 Infrastrukturelle Auswirkungen  

 Technische Infrastruktur 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes sind Auswirkungen auf die technische Infra-

struktur zu erwarten. Durch eine zusätzliche Versiegelung von ca. 0,5 ha Fläche ist ein erhöhter 

Niederschlagswasserabfluss zu erwarten. Hierbei ist die betriebseigene Abwasserbehand-

lungsanlage an die zusätzlich zu versiegelnden Flächen anzupassen. Weitere nachteilige Aus-

wirkungen sind nicht zu erwarten. 

 Soziale Infrastruktur 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die 

soziale Infrastruktur zu erwarten. 

 Verkehrliche Infrastruktur 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die 

verkehrliche Infrastruktur zu erwarten. Die verkehrliche Infrastruktur erfährt gegenüber dem 

bestehenden Planungsrecht nur baubedingt eine höhere Auslastung. Durch die Planung sind 

keine anlagenbedingten Auswirkungen zu erwarten, da ausschließlich der Lagerbestand er-

höht wird. 

 Umweltrelevante Auswirkungen 

Der Eingriff wird auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bewertet und ausgeglichen.  
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4.3.4.1 Biotische Schutzgüter 

Da das Konfliktpotenzial für Pflanzen und Lebensräume maßgeblich von der Wertigkeit der in 

Anspruch genommenen Flächen abhängt, ist für die Wiesenfläche im Kontext der umliegenden 

Industrielandschaft ein geringes bis mittleres Konfliktpotential vorhanden. Die verfahrensge-

genständlichen Flächen weisen aufgrund der vorgesehenen Nutzung kein Potential zur Auf-

wertung der Lebensräume für Pflanzen und Tiere auf. Durch die flächenhaften Bodenversie-

gelungen werden Pflanzen und Tieren Lebensräume entzogen. Im Zuge der Betriebsphase 

kann es aufgrund von Bewegungen und Emissionen zu weiteren Störungen von Tierarten kom-

men. Durch die Änderung des Bauleitplans sind zeitlich begrenzte Auswirkung von baube-

dingten Emissionen, ausgelöst durch Lärm, Staub- und Erschütterung, zu erwarten. Aufgrund 

der Lage des Geltungsbereiches, der anthropogenen Vorbelastungen und der Auswirkungen 

ergeben sich hinsichtlich des Schutzgutes Mensch keine erheblichen Beeinträchtigungen. Zu-

sätzlich besitzt der Planungsraum aufgrund der Vorbelastungen sowie der Zerschneidungsef-

fekte keinen Wert als Erholungsraum. Daher sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 

erwarten. 

4.3.4.2 Abiotische Schutzgüter 

Aus dem Planvorhaben resultiert eine dauerhafte Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden in 

Form von Bodenverdichtungen und Bodenversiegelungen.  Die natürlichen Funktionen des Bo-

dens können nicht mehr wahrgenommen werden. Auf versiegelten und teilversiegelten Flä-

chen kann zudem Niederschlagswasser nur bedingt versickern, die Grundwasserneubildung 

wird in der Folge verringert und der Bodenwasserhaushalt gestört. Ein Schadstoffeintrag über 

den Boden in das Schutzgut Wasser ist bei sachgemäßem Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen nicht zu erwarten. Durch die Standortwahl sind keine für die Kaltluftproduktion mit 

klimatischer Ausgleichsfunktion relevanten Flächen betroffen. Daher ist eine erhebliche Be-

einträchtigung des Klimas bzw. der Luft auszuschließen.  
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5 Sonstige Inhalte 

 Verfahrensablauf 

Der Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplanes  wurde 

in der Sitzung am 29.08.2019 der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Diemelstadt ge-

fasst. Der Beschluss zur Einleitung des Verfahrens wurde ortsüblichen bekanntgemacht. Die 

Bekanntmachung erfolgt am 05.02.2021. 

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 

Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungsmöglichkeiten, die für die Neugestaltung 

oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht kommen und die voraussichtlichen Auswirkungen 

der Planung erfolgt zwischen dem 15.02.2021 bis einschließlich dem 17.03.2021. Die Möglich-

keit zur Beteiligung wurde ortsüblich bekanntgemacht. Die Bekanntmachung erfolgt am 

05.02.2021. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 

Planung berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 11.02.2021 über die Planung unter-

richtet und zur Äußerung bis 17.03.2021, auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und 

Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4BauGB, aufgefordert.  
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VORBEMERKUNGEN  

Entsprechend den Forderungen der §§ 2 Abs. 4 1 und 2a2 Baugesetzbuch wurde für die Belange 

des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a eine Umweltprüfung durchgeführt. In der 

Umweltprüfung werden auf Grundlage der Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch die erheblichen 

Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. Gemäß 

§ 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) legt die Gemeinde für jeden Bauleitplan fest, in welchem 

Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange für die Abwägung erforderlich ist. 

Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allge-

mein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans 

in angemessener Weise verlangt werden kann. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der 

Abwägung zu berücksichtigen.  

Der Umweltbericht wird gemäß der Abschichtungsregelung des § 2 Abs. 4 Satz 5 3 Baugesetz-

buch – wonach bei Plänen, die zu einer Planhierarchie gehören, Mehrfachprüfungen vermie-

den werden sollen – für die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 18 „GI Wrexen“ und für den 

im Parallelverfahren zu ändernden Flächennutzungsplan (15. Änderung) zusammen erstellt.  

 

Diemelstadt, 20. Oktober 2021

 
1 § 2 Abs. 4 BauGB - Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 und § 1a wird eine Umweltprüfung 

durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in eine m Umweltbericht 

beschrieben und bewertet werden; die Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch ist anzuwenden.Umweltauswirkungen:Mit dem Begriff 

Umweltauswirkungen sind durch Menschen in der Umwelt verursachte Auswirkungen auf die Umwelt -schutzgüter gemeint.  

2 § 2 a BauGB - Die Gemeinde hat im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des Bauleitplans eine Begründung beizufügen. In ihr 

sind entsprechend dem Stand des Verfahrens  

1. die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bauleitplans und  

2. in dem Umweltbericht nach der Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch die auf Grund der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 

ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzulegen. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der 

Begründung.  

3 § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB - Wird eine Umweltprüfung für das Plangebiet oder für Teile davon in einem Raumordnungs -, 

Flächennutzungs- oder Bebauungsplanverfahren durchgeführt, soll die Umweltprüfung in einem zeitlich nachfolgend oder 

gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf zusätzli che oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt 

werden. 
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1 Einleitung 

1.1 Planinhalt und primäre Ziele 

Die Stadt Diemelstadt beabsichtigt mit der Änderung der Bauleitpläne die planungsrechtliche 

Absicherung einer Nutzungsänderung zur Betriebsoptimierung und -erweiterung eines orts-

ansässigen Betriebes. Anlass der Planung sind die Entwicklungsabsichten der Fi rma Smurfit 

Kappa Wrexen Paper & Board, die ihren Betrieb optimieren und erweitern möchte, um den 

aktuellen Markterfordernissen Rechnung zu tragen. Dazu sollen im Zentrum des Betriebsge-

ländes Betriebsflächen erweitert werden. Diesem Vorhaben stehen im rech tskräftigen Bebau-

ungsplan festgesetzte Ausgleichsmaßnahmen entgegen, die nunmehr verlagert werden sollen.  

Für die Erreichbarkeit der zusätzlichen Betriebsflächen ist eine Teil -Überbauung des begra-

digten Mühlgrabens („Orpe”) erforderlich. Um die Gesamterschließung sichern zu können, soll 

die Anbindung über einen neuen Stadtstraßenanschluss an die vorhandene Landstraße Nr. 

3438 “Orpethaler Straße” erfolgen. Hierfür ist die Verlagerung einer Teil-Überbauung erfor-

derlich. 

Mit der Änderung des Bauleitplans soll der Bedeutung des Planvorhabens für die Stadt Die-

melstadt Rechnung getragen werden, da die ortsansässigen Papierfabriken seit mehr als 100 

Jahren ein wesentliches Standbein der Wirtschaft in der Stadt Diemelstadt darstellen. Smurfit 

Kappa Wrexen Paper & Board beschäftigt aktuell 300 Mitarbeiter am Standort Wrexen.  

Da das Vorhaben dem Erhalt und der zusätzlichen Schaffung von wohnortnahen Arbeitsplät-

zen dient, beabsichtigt die Stadt Diemelstadt die private Initiative zur gewerblichen Erweite-

rung durch die Änderungen der Bauleitpläne unter der Wahrung kommunaler und öffentlicher 

Interessen zu fördern.  

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches ist die Versiegelung einer Fläche vorgesehen, die 

die Lagerung von Papierballen ermöglichen soll. Die Festsetzungen zur Art und zum Maß der 

baulichen Nutzung, der Bauweise, den überbaubaren Grundstücksflächen sowie den örtlichen 

Bauvorschriften werden auf Grundlage des § 9 Abs. 1 BauGB und teils in Verbindung mit § 91 

HBO getroffen. Die Flächeninanspruchnahme ist der Bilanzierung nach hessischer Kompensa-

tionsverordnung zu entnehmen. 

1.2 Darstellung der einschlägigen Fachgesetze 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind gem. § 1 Abs. 6 BauGB insbesondere die Belange des 

Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, zu berücksich-

tigen. Hierzu zählen gem. § 1 Absatz 6 Nr. 7 BauGB insbesondere  
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a)  die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-

kungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,  

b)  die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bun-

desnaturschutzgesetzes,  

c)  umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Be-

völkerung insgesamt,  

d)  umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter,  

e)  die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Ab-

wässern,  

f)  die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 

Energie,  

g)  die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere 

des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts,  

h)  die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechts-

verordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Im -

missionsgrenzwerte nicht überschritten werden,  

i)  die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den 

Buchstaben a bis d,  

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkungen, 

die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für 

schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf  die Belange nach den Buch-

staben a bis d und i.  

Durch die Umweltprüfung werden die auf Grundlage der Anlage 1 zum Baugesetzbuch erheb-

lichen Umweltauswirkungen ermittelt und in dem vorliegenden Umweltbericht beschrieben 

und bewertet. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung. Das Ergebnis 

der Umweltprüfung ist gem. § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen.  

Für die abzuhandelnden Schutzgüter sind die jeweiligen Fachgesetze, in denen die allgemei-

nen (nicht abschließenden) Grundsätze und Ziele definiert werden, von Bedeutung.  

Tabelle 1 – Umweltbericht // Rechtliche Grundlagen 

Schutzgut Fachgesetz Grundsätze und Zielaussagen 

 

 

 

Boden  

Baugesetzbuch  

[BauGB] 

Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden durch Wie-

dernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und Innenentwicklung 

zur Verringerung zusätzlicher Inanspruchnahme von Böden (Bodenschutz-

klausel). 

Bundesboden-

schutzgesetz 

[BBodSchG] 

Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bo-

dens. Schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlas-

ten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren 

und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. 

Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürli-

chen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kultur-

geschichte so weit wie möglich vermieden werden.  

 

 

Baugesetzbuch 

[BauGB] 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; 

dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flä-

chen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Ge-

meinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
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Fläche 

Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen 

sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Land-

wirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur 

im notwendigen Umfang umgenutzt werden. 

Bundesnatur-

schutzgesetz 

[BNatSchG] 

Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor wei-

terer Zerschneidung zu bewahren. Die erneute Inanspruchnahme bereits 

bebauter Flächen sowie die Bebauung unbebauter Flächen im beplanten 

und unbeplanten Innenbereich, soweit sie nicht für Grünflächen vorgese-

hen sind, hat Vorrang vor der Inanspruchnahme von Freiflächen im Außen-

bereich. Verkehrswege, Energieleitungen und ähnliche Vorhaben sollen 

landschaftsgerecht geführt, gestaltet und gebündelt werden.  

 

 

Wasser 

 

Wasserhaushalts-

gesetz [WHG] 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Le-

bensraum für Tiere und Pflanzen und deren Bewirtschaftung zum Wohl der 

Allgemeinheit und zur Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigung ihrer 

ökologischen Funktionen.  

Hessische Wasser-

gesetz [HWG] 

Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen und die spar-

same Verwendung des Wassers sowie die Bewirtschaftung von Gewässern 

zum Wohl der Allgemeinheit.  

 

Luft, 

Klima 

 

Bundesimmissions-

schutzgesetz  

[BImSchG] 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, 

der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelt-

einwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens 

von Immissionen (Gefahren, erhebliche Nachtei le und Belästigungen durch 

Luftverunreinigung, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen 

und ähnlichen Erscheinungen).  

 

 

 

 

 

 

Pflanzen, 

Tiere, 

Biologische  

Vielfalt 

 

Baugesetzbuch 

[BauGB] 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die Belange des 

Umweltschutzes, einschließlich des Naturhaushaltes und der Landschafts-

pflege insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, 

Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und 

die biologische Vielfalt, die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Ge-

biete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogel-

schutzgebiete, sowie die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich 

erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leis-

tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes von seinen in § 1, Ab-

satz 6 Nr. 7a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung des Bundesna-

turschutzgesetzes) zu berücksichtigen. 

Bundesnatur-

schutzgesetz 

[BNatSchG] 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebens-

grundlage des Menschen auch in Verantwortung künftiger Generationen 

im besiedelten und unbesiedelten Bereichen zu schützen, zu pflegen, zu 

entwickeln und soweit erforderlich wiederherzustellen, dass die Leistungs- 

und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Regenerationsfähigkeit 

und die nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Tier und Pflan-

zenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume, sowie die 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit, sowie der der Erholungswert von Natur 

und Landschaft auf Dauer gesichert sind 

FFH- und Vogel-

schutzrichtlinie 

Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildleben-

den Tiere und Pflanzen von gemeinschaftlicher Bedeutung zur Sicherstel-

lung einer biologischen Vielfalt und insbesondere die Erhaltung wildleben-

der Vogelarten. 

 

Landschaft 

 

Baugesetzbuch 

[BauGB] 

Vermeidung/Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-

haushaltes. 

 

 

 

Mensch 

Baugesetzbuch 

[BauGB] 

Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung der 

Bauleitpläne, insbesondere die Vermeidung von Emissionen.  

Bundesimmissions-

schutzgesetz  

[BImSchG] 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, 

der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelt-

einwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens 

von Immissionen (Gefahren, erhebliche Nachtei le und Belästigungen durch 
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Luftverunreinigung, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen 

und ähnlichen Erscheinungen). 

 

Kultur- und  

Sachgüter 

 

 

Bundesnatur-

schutzgesetz 

[BNatSchG] 

Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch 

mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern sind vor Verunstaltung, Zer-

siedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren.  

Hessisches Denk-

malschutzgesetz 

[HDSchG] 

Kulturdenkmäler als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und 

Entwicklung zu schützen und zu erhalten sowie darauf hinzuwirken, dass 

sie in die städtebauliche Entwicklung, Raumordnung und den Erhalt der 

historisch gewachsenen Kulturlandschaft einbezogen werden.  

 

Tabelle 2 – Fachplanungen 

Fachplanungen Grundsätze und Zielaussagen 

Regionalplan Nordhessen 2009 Vorranggebiet für die Landwirtschaft 

Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft 

Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz 

Vorbehaltsgebiet für Forstwirtschaft 

Vorranggebieten für Industrie und Gewerbe Bestand 

Vorranggebiet für vorbeugenden Hochwasserschutz 

Flächennutzungsplan der Stadt  

Diemelstadt 

Öffentliche Grünfläche; Zweckbestimmung Parkanlage 

Gewerbliche Bauflächen 

Flächen für die Landwirtschaft 

Flächen für die Forstwirtschaft 

Öffentliche Straßenverkehrsflächen 
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2 Bestandsaufnahme | Bewertung  

2.1 Schutzgüter Boden und Fläche 

Schutzgüter Boden und Fläche 

Bestandsaufnahme der 

einschlägigen Aspekte  

des derzeitigen Umweltzu-

stands (Basisszenario) 

 

Im Folgenden werden die Schutzgüter Boden und Fläche entsprechend 

ihrer aktuellen Nutzung sowie gemäß der Arbeitshilfe zur Berücksichti-

gung von Bodenschutzbelangen in der Abwägung und der Umweltprü-

fung nach Baugesetzbuch in Hessen „Bodenschutz in der Bauleitpla-

nung“ beschrieben und in Hinblick auf die vorliegende Planung bewer-

tet. Als Grundlage dient die Bodenfunktionsbewertung des Boden 

Viewers Hessen, der verschiedene Bodenfunktionen (Lebensraum, Er-

tragspotenzial, Feldkapazität, Nitratrückhalt) zu einer Gesamtbewer-

tung zusammenfügt, der Geologie Viewer Hessen sowie der Flächennut-

zungsplan der Stadt Diemelstadt.  

 

Geologischer Strukturraum 

Der Planungsraum befindet sich im Westhessischen Berg- und Senken-

land, Haupteinheiten „Ostwaldecker Randsenken“. Die Ostwaldecker 

Randsenken ist ein im mittleren und nördlichen Teil trogförmig einge-

senkter, kleingekammerter Landstrich. Der Naturraum liegt auf einer 

Höhe von 200 bis 300 m mit einzelnen bis 500 m hohen markanten 

Kegelbergen und Kuppen. Es handelt sich um eine geologisch vielfältige 

Senken-, Graben- und Bruchschollenzone mit in NNW-Richtung verlau-

fenden, langen Staffelbrüchen und Gräben aus dem Buntsandstein und 

Muschelkalk. Tiefer liegende Flächen sind meist mit tiefergründigen,  

basen- und nährstoffreichen Verwitterungs- und Lehmböden gekenn-

zeichnet. 

Der geologische Untergrund des Gebiets wird aus Mittlerem Buntsand-

stein gebildet, aus dem sich mittel- bis tiefgründige, lehmige Böden und 

Braunerden geringer Sättigung gebildet haben. Die Schichten des Bunt-

sandsteins sind durch hohe Wasserdurchlässigkeit, geringe Wasserspei-

cherkapazität und geringe chemische Pufferkapazität geprägt. Die Bö-

den im nördlichen Änderungsbereich werden aus carbonatfreien, 

schluffig-lehmigen Auensedimenten gebildet. Diese werden weitgehend 

durch die industrielle Nutzung des Gebietes beeinflusst. Ohne die anth-

ropogenen Handlungen und Nutzung der Böden wären in den Auenbe-

reichen Aueböden (Vega / Vega – Gley) verbreitet. 

 

Morphologie 

Die Morphologie des Planungsraum wird durch eine Altaue geprägt. Die 

benachbarte Talaue, von Überschwemmung und Grundwasser beein-

flusst, bildet den tiefsten Teil des Talbodens und ist charakterstiftend 

für die naturräumliche Untereinheit.  

 

Aktuelle Nutzung 

Die verfahrensgegenständlichen Flächen werden zum Teil landwirt-

schaftlich bewirtschaftet. Die landwirtschaftliche Nutzung findet durch 

eine Beweidung statt, aktuell in Form einer Mutterkuhhaltung.  
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Bodenfunktionsbewertung 

Der Boden des Planungsraums übernimmt wichtige Funktionen als Le-

bensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen sowie 

zentrale Funktionen im Wasser- und Nährstoffhaushalt. Die Bewertun-

gen der Ertragsfähigkeit der landwirtschaftlichen Flächen fal len auf-

grund der Eigenschaften der Böden verschieden aus. Für beide Gel-

tungsbereiche weist die Grünlandzahl einen Wert von > 50 bis <= 55 

auf. Insgesamt entspricht das Ertragspotential, welches sich sowohl aus 

der Bodenbeschaffenheit als auch aus den klimatischen Bedingungen 

zusammensetzt, einem hohen bis sehr hohen Erfüllungsgrad. Die Funk-

tion des Wasserhaushaltes wird über das Kriterium Feldkapazität des 

Bodens definiert. Diese weist in dem räumlichen Geltungsbereich einen 

mittleren Erfüllungsgrad auf, wohingegen das Nitratrückhaltevermögen 

des Bodens einen sehr hohen Erfüllungsgrad aufweist. Im Hinblick auf 

die Erosionsanfälligkeit der Böden besteht aufgrund der gegenwärtigen 

Nutzung keine Gefährdung. 

Die Funktion des Bodens im Wasserhaushalt ist mit einem hohen Wert 

bestimmt. Als Lebensraum für Pflanzen besitzt der Boden durch das Kri-

terium Standorttypisierung für die Biotopentwicklung und dem Krite-

rium Ertragspotential eine geringe bis mittlere Bedeutung. Die aggre-

gierende Gesamtbewertung der Bodenfunktionen aus den Einzelbewer-

tungen weist in den räumlichen Geltungsbereichen eine 

Gesamtbewertung der Klassen mittel bis hoch auf. Die Böden der um-

liegenden Bereiche werden mit einem mittleren Erfüllungsgrad bewer-

tet. 

 

Altlasten 

In den räumlichen Geltungsbereichen des Bauleitplans sind keine Alt-

lasten zu erwarten. 

 

Bodenbedeutung 

Seltene oder gefährdete Bodenarten, wie Moore bzw. besonders nähr-

stoffarme Böden, sind nicht vorhanden. Ein besonderes Entwicklungs-

potenzial des Bodens ist nicht festzustellen. Der Boden im Geltungsbe-

reich hat keine Bedeutung als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. 

 

Prognose über die Entwick-

lung des Umweltzustands 

bei nicht Durchführung der 

Planung  

Bei Nichtdurchführung des Planvorhabens ist anzunehmen, dass eine 

veränderte Flächennutzung und folgende Veränderungen des Schutz-

gutes im Geltungsbereich offensichtlich nicht zu erwarten sind.  

 

Es ist zu erwarten, dass durch die fehlende Erweiterungsmöglichkeit der 

ortsansässige Betrieb den Standort wechselt. Für einen Standortwechsel 

kommen Flächen in bestehenden Industriegebieten oder in neu auszu-

weisenden Gebieten in Frage. Bei einem Standortwechsel kann eine In-

dustriebrache zurückbleiben. 

Prognose über die Entwick-

lung des Umweltzustands 

Eingriffe // Auswirkungen: 

 - Baubedingt • Bodenverdichtung durch Baustelleneinrichtungen, Bodenmieten 

und Materiallagerung 

• Bodenverdichtung durch Fahrzeugbewegungen und Erschütterun-

gen in Abhängigkeit der Witterungsverhältnisse 

• Verlust von Bodenfunktionen durch Grabarbeiten für Dränung und 

sonst. Leitungsverlegungen / Bodenbewegungen 
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• Bodenauftrag beim Nivellieren der Flächen 

- Betriebsbedingt • Keine 

- Anlagenbedingt • Verlust der Funktion als Lebensraum für Tiere, Pflanzen und Bo-

denorganismen durch Voll- und Teilversiegelungen 

• Verlust der Funktion als Bestandteil des Naturhaushaltes in Form 

von Wasser- und Nährstoffkreisläufen durch Voll- und Teilversie-

gelungen 

• Verlust der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungsfunktion des Bo-

dens, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers, durch Voll - 

und Teilversiegelungen 

 Die allgemein als Bodenschutzklausel bezeichneten Regelungen in § 1 a Abs. 2 Satz 1 BauGB 

fordern einen sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden. Für das Planv orhaben 

kommen lediglich Flächen in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang zur aktuellen Produkti-

onsstelle in Frage. Vor dem Hintergrund der Nachverdichtung sind lediglich die Flächen des Än-

derungsbereiches in Erwägung zu ziehen. Weitere Alternativen ergeben sich aufgrund der beson-

deren Lagegunst und der Entwicklungsabsichten vor dem Hintergrund einer Betriebserweiterung 

und -optimierung nicht. 

Beschreibung der geplan-

ten Maßnahmen, mit denen 

fest gestellte erhebliche 

nachteilige Umweltauswir-

kungen vermieden, verhin-

dert, verringert oder soweit 

möglich ausgeglichen wer-

den sollen 

 

• Erweiterung bestehender Betriebsstrukturen, statt Neubau in einem 

Industriegebiet mit Erweiterungsmöglichkeiten  

• Begrenzung der zusätzlich in Anspruch zu nehmenden Flächen, [Be-

rücksichtigung von § 1a Abs. 2 BauGB]  

• Begrenzung der Größe des Funktionsgebäudes zur Vermeidung der 

Inanspruchnahme zusätzlicher Böden und zur Vermeidung nachtei-

liger Auswirkungen aufgrund der Verluste von natürlichen Boden-

funktionen [Berücksichtigung von § 1a Abs. 2 BauGB]  

• Ortsnahe Reinigung (Abwasserbehandlungsanlage) und Einleitung 

in das Fließgewässer „Orpe“ 

• Auf die gesetzlichen Regelungen zum Bodenschutz bei Bauarbeiten 

wird hingewiesen. 

• Ausgleichsmaßnahmen, Festsetzung extensiver Grünlandflächen 

mit Verzicht auf Düngemittel- und Pestizideinsatz 

Bewertung Versiegelte Böden können ihre natürlichen Bodenfunktionen nicht mehr 

wahrnehmen. Der derzeitige Flächenverbrauch, der mit einer Erhöhung 

der Rate versiegelter Böden einher geht, würde bei anhaltender Ge-

schwindigkeit den Freiraum künftiger Generationen zur selbstbestimm-

ten Gestaltung ihrer Lebensräume zunehmend einengen und die Chan-

cen für gleichwertige Lebensbedingungen verringern. Im Zuge der Bau-

maßnahme resultieren großflächige Versiegelungen, aus denen ein 

Verlust sämtlicher vorhandener Bodenfunktionen (z.B. Lebensraum-, 

Puffer-, und Filter- und Speicherfunktion, Funktion zur Regulierung der 

Temperaturbildung, zum Abbau von organischen Stoffen und minerali-

schen Nährstoffen durch Bodenorganismen usw.) resultiert. Durch die 

Maßnahmen sind negative Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes 

zu erwarten, die in engem Zusammenhang mit den Auswirkungen auf 

die Böden stehen. Auf versiegelten und teilversiegelten Flächen kann 

Niederschlagswasser nur bedingt versickern, die Grundwasserneubil-

dung wird in der Folge verringert und der Bodenwasserhaushalt gestört. 

Durch die Maßnahme wird ein tiefgehender Eingriff in das Schutzgut 

Boden vorgenommen, welcher durch Ausgleichsmaßnahmen zu kom-

pensieren ist. 
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Im Ergebnis wird ein bedeutender Eingriff in das Schutzgut Boden; aber  

nicht in das Schutzgut Fläche vorgenommen. Aufgrund der anlagenbe-

dingten Auswirkungen werden Kompensationsmaßnahmen erforderlich. 

Somit kann der Eingriff in den Boden ausgeglichen werden. Dem Grund-

satz eines sparsamen Umganges mit Grund und Boden wird gefolgt. Bei 

Berücksichtigung der beschriebenen Ausgleichs-, Vermeidungs- und Mi-

nimierungsmaßnahmen ergeben sich hinsichtlich des Schutzgutes keine 

erheblichen Beeinträchtigungen. Böden mit besonderen Standorteigen-

schaften oder mit natur- oder kulturgeschichtlicher Bedeutung sind vo-

raussichtlich nicht betroffen. Die natürlichen Funktionen der Böden ge-

mäß § 2 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 Buchstabe c BBodSchG werden durch die 

vorliegende Planung unter Berücksichtigung der durchzuführenden 

Ausgleichsmaßnahmen nicht erheblich beeinträchtigt. 
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2.2 Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Schutzgüter Tiere und Pflanzen 

Bestandsaufnahme der  

einschlägigen Aspekte des  

derzeitigen Umweltzustands  

(Basisszenario) 

Der räumliche Geltungsbereich beinhaltet das bestehende In-

dustriegebiet, die westlich angrenzende Wiesenfläche, den vor-

handenen Hochwasserschutzwall sowie den nördlich liegenden 

Auebereich. Die Wiesenfläche lässt sich in zwei Teilbereiche glie-

dern. Die westliche der beiden Wiesen/Weiden ist aufgrund der 

Lage an der „Orpe“ frisch bis feucht, weist aber keine typische 

Feuchtwiesen-Vegetation auf. In der Grasnarbe dominiert (fast 

100 Prozent) aus Ein- und Nachsaaten hervorgegangenes Wei-

delgras (Lolium perenne), an zertretenen Stellen einige exempl. 

Stumpfblättriger Ampfer (Rumex obtusifolius). Auf der östlichen 

der beiden Wiesen dominiert Wiesen-Knäulgras (Dactylis glome-

rata), daneben auch Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus praten-

sis), der ebenfalls auf frischen/nassen Boden hinweist. In dem 

hochwüchsigen reinen Gras-Bestand kommen keine für Feucht-

wiesen typischen Kräuter vor, auch für Auenwiesen typische 

Hochstauden, die z.B. am Diemelufer wachsen (Wiesen-Storch-

schnabel, Kohldistel, Beinwell) sind nicht vorhanden. Beide Flä-

chen werden aktuell in Mutterkuhhaltung beweidet. 

Der Hochwasserdamm weist eine eher magerrasenartige Vegeta-

tion auf. Seltene oder gefährdete Pflanzenarten sind nicht vor-

handen, jedoch kann der Damm Biotopvernetzungsfunktion für 

Schmetterlinge und andere Blütenbesucher wahrnehmen.  

Die Wiesen/Weiden in der Diemelaue nördlich des Damms wer-

den aktuell von Rindern beweidet, der westlichste Teil gemäht. 

Auf diesen Flächen befinden sich mehrere betriebseigene Brauch-

wasserbrunnen. Der Boden ist insgesamt nicht nass und offenbar 

sehr gut drainiert und trittfest. Insgesamt sind diese Flächen et-

was artenreicher als die oben beschriebenen Wiesen/Weiden an 

der „Orpe“. Neben den Gräsern kommen zumindest noch Rotklee, 

Spitzwegerich und randlich auch schwache Magerkeitszeiger wie 

Schafgarbe (Achillea millefolium) und Ferkelkraut (Hypochaeris 

radicata) vor. In der gemähten Fläche war außerdem Rotes 

Straußgras (Agrostis tenuis) anzutreffen, weswegen diese Flächen 

eher als Extensivgrünland anzusprechen wären. Seltene Tier - 

oder Pflanzenarten waren nicht anzutreffen. 

NATURA 2000 Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes  

Durch die Änderung des Bauleitplans wird das gemäß § 31 ff. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) gesicherte europäische 

Schutzgebietsnetz "Natura 2000" nicht beeinträchtigt.  

Sonstige Schutzgebiete 

Schutzgebiete entsprechend des Bundesnaturschutzgesetzes und  

des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzge-

setz werden durch die geplante Änderung des vorliegenden Bau-

leitplans nicht beeinträchtigt. Die Wiesenfläche ist Gegenstand 

einer planungsrechtlich festgesetzten Ausgleichsmaßnahme, de-

ren Entwicklungsziele bis zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme 

nicht eingetreten sind.  
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Seitens der Unteren Naturschutzbehörde wird die Annahme ge-

troffen, dass sich durch die damaligen Festsetzungen und einer 

30-jährigen Entwicklung besonders geschützte Biotope entwi-

ckelt hätten.  

Die Flächen liegen inmitten eines Industriegebietes. Mit den da-

mit verbundenen Emissionen und Bewegungen sind ständige be-

triebsbedingte Wirkungen auf die angrenzenden Lebensräume 

verbunden. Es ist nicht zu erwarten, dass aufgrund dieser Emis-

sionen und durch den Industriebetrieb beeinträchtigten Umfeldes 

dieser Teil von Natur und Landschaft eine besondere Bedeutung 

als Biotop ausübt.  

Eine Registrierung des Biotops gem. § 30 Abs. 7 BNatSchG er-

folgte nicht. Daher darf angenommen werden, dass das baupla-

nungsrechtliche Vorhandensein eines Biotops eine andere Aner-

kennung gegenüber tatsächlich ausgeprägten Biotopen besitzt.  

Artenschutzrechtliche Gegebenheiten 

Der nördliche, innerbetriebliche Geltungsbereich stellt sich als 

von einer Bebauung und Emissionen umgebener, regelmäßig ge-

pflegter Wiesenbereich im Anschluss an einen Auenbereich dar. 

Der Bereich ist durch eine engmaschige Zaunanlage von diesem 

höherwertigen Bereich getrennt. In den südlichen Randbereichen 

befinden sich einige Ufergehölze entlang der „Orpe“. Bei der Flä-

che handelt es sich um naturnahe Restbestände im technisch 

überprägten Umfeld mit wichtigen Biotopverbundfunktion zwi-

schen dem südlich der L3438 gelegenen Offenland und der nörd-

lich gelegenen Diemelaue.  

Mit Stellungnahme vom 17.03.2021 hat der Landkreis Waldeck-

Frankenberg, Fachdienst Natur- und Landschaftsschutz weiterhin 

angeregt, dass sich in dem Gewässer Reliktpopulation der Groppe 

befinden können.  

Amphibien: 

Die Eigenschaften des Habitats von Amphibien reichen von ge-

schlossenen, waldigen Lebensräumen bis zu offenen, extrem ve-

getationsarmen Landschaften in den ersten Sukzessionsstadien. 

Die Habitate bestehen zumeist aus zwei nahe beieinander lie-

genden Biotoptypen: einem aquatischen (Laichgewässer) und ei-

nem terrestrischen (Landhabitat) Habitat. Bei dem Fließgewässer 

„Orpe“ handelt es sich um einen Mühlengraben, der unabhängig 

der Niederschlagsverhältnisse eine konstant hohe Fließgeschwin-

digkeit und einen konstanten Wasserstand besitzt. Das begra-

digte und teils eingefasste Gewässerbett besitzt eine mäßig aus-

geprägte Wasser- und Ufervegetation. Die steilen Böschungsbe-

reiche werden regelmäßig unterhalten. Aufgrund der örtlichen 

Gegebenheiten sind Amphibien nicht zu erwarten. 

Reptilien: 

Die Habitate von Reptilien sind auf bestimmte Lebensraumtypen 

beschränkt. Neben strukturierten Hängen, Heiden und Wiesen 

sind Ton-, Sand- und Kiesgruben, Felsen und Steinbrüche, Hang-

mauern, Ruderalstellen und -flächen sowie Feuchtgebiete Le-

bensräume, in denen Reptilien zu erwarten sind. Die Wie-

sen/Weiden sind aufgrund der Lage an der „Orpe“ frisch bis 
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feucht, weisen aber keine typische Feuchtwiesen-Vegetation auf. 

In der Grasnarbe dominiert (fast 100 Prozent) aus Ein- und Nach-

saaten hervorgegangenes Weidelgras (Lolium perenne), an zer-

tretenen Stellen einige exempl. Stumpfblättriger Ampfer (Rumex 

obtusifolius). Auf der östlichen der beiden Wiesen dominiert Wie-

sen-Knäulgras (Dactylis glomerata), daneben auch Wiesen-

Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), der ebenfalls auf fri-

schen/nassen Boden hinweist. In dem hochwüchsigen reinen 

Gras-Bestand kommen keine für Feuchtwiesen typischen Kräuter 

vor. Die Flächen werden aktuell in Mutterkuhhaltung beweidet. 

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten sind Reptilien nicht zu er-

warten. 

Säugetiere: 

Geschützte Säugetiere sind aufgrund der Abtrennung durch die 

engmaschige Zaunanlage in den höherwertigen Bereichen nicht 

zu erwarten. Für Fledermäuse stellt der Planungsraum ein Nah-

rungshabitat dar. 

Tagfalter und weitere Insekten: 

Tagfalter besiedeln verschiedene terrestrische Lebensräume. In 

der Agrarlandschaft stellen vor allem extensive Wiesen und 

Säume ein wichtiges Habitat dar. Im Geltungsbereich des Bau-

leitplans befindet sich der Hochwasserdamm, der eine eher ma-

gerrasenartige Vegetation aufweist. Diese kann für Tagfalter 

oder andere blütensuchende Arten eine besondere Lebensraum-

qualität darstellen. 

Insekten stellen die artenreichste Klasse der Tiere dar und besie-

deln nahezu jeden Lebensraum. Der Rückgang der Insekten ist 

dabei auf verschiedene Ursachen zurückzuführen (z.B. Landnut-

zungswandel, Nutzungsintensivierung, Flächenverbrauch u.a.). 

Der Planungsraum besteht aus landwirtschaftlich genutzten 

Wiesenflächen mit schmalen, artenarmen Säumen und Wegen. 

Eine herausragende Bedeutung der Flächen für Insekten ist vor 

dem Hintergrund der Nutzung nicht zu erwarten.  

Avifauna: 

Mit Stellungnahme vom 17.03.2021 hat der Landkreis Waldeck-

Frankenberg, Fachdienst Natur- und Landschaftsschutz darauf 

hingewiesen, dass die Grünflächen eine biotopverbindende Funk-

tion für die Mehlschwalbe (Verantwortungsart) aufweisen. Diese 

soll die Wiesenfläche kreuzen um Nahrung im Bereich der „Die-

mel“ aufzunehmen.  

Die Mehlschwalbe (Delichon urbicum) brütet in weiten Teilen ih-

res mitteleuropäischen Verbreitungsgebiets fast ausschließlich in 

dörflichen und städtischen Sekundärlebensräumen. Als europäi-

sche Vogelart gehört sie laut § 7 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) zu den so genannten besonders geschützten Arten. 

Sie brütet meist an den Außenwänden von Gebäuden in Ortslage, 

so dass der Zusammenhang zwischen einem Eingriff an einem 

Gebäude und den davon betroffenen Bruten i. d. R. eindeutig her-

gestellt werden kann. Die Mehlschwalbe erfüllt darüber hinaus 

weitere Kriterien, die sie laut Runge et al. (2010) für eine vertiefte 

Betrachtung bei artenschutzrechtlichen Verfahren in Ortslage 
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qualifizieren: Sie ist ein Koloniebrüter, zeigt in vielen Regionen 

Deutschlands gegenwärtig einen negativen Bestandstrend und 

wurde in der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands in Kategorie 

3 als gefährdet eingestuft (Grüneberg et al. 2015; Schmolz 2017). 

Die Mehlschwalbe gehört somit zu den planungsrelevanten Tier-

arten im Rahmen der Eingriffsregelung. Nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG ist es bei nesttreuen Vogelarten, die wie die Mehl-

schwalbe alte Nester immer wieder nutzen bzw. neue Nester be-

vorzugt am selben Standort errichten, ganzjährig verboten, de-

ren Nester bzw. Fortpflanzungsstätten zu beschädigen oder zu 

zerstören (Lukas, Petersen 2014). Die von der Unteren Natur-

schutzbehörde angeregten Traditionsnistplätze für Mehlschwal-

ben befinden sich schwerpunktmäßig im historischen Ortskern. 

Hier sind einzelne Nistmöglichkeiten in der Haupt-, Ring- und 

Gartenstraße. Weitere traditionelle Nistplätze befinden sich an 

der Schule, der Kirche und den landwirtschaftlich genutzten Hof-

stellen. Ein Schwalbenhaus im Ortskern wird aktuell nicht ange-

nommen. 

Durch die Lage der Nistplätze wird dem Verbot nach § 44 Abs. 2 

BNatSchG wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und 

der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Auf-

zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheb-

lich zu stören, entsprochen.  

Aufgrund der Lage der Änderungsbereiche, den typischen Emis-

sionen, welche von den Industrieflächen ausgehen sowie der Ein-

griffsgrenze ist ein Vorkommen planungsrelevanter Arten inner-

halb der Grenzen der Geltungsbereiche fast vollständig auszu-

schließen. Allein eine Nutzung als Nahrungshabitat kann nicht 

ausgeschlossen werden. Aufgrund der geringen Größe der Fläche 

und der Lage des Plangebietes mit umgebender großräumig be-

bauter Industrielandschaft bestehen jedoch keine essentiellen 

Habitatfunktionen. Auch die der Fläche zugeschriebene bio-

topverbindende Funktion, kann aufgrund der Lage der bekannten 

Fortpflanzungsstätten der Art nicht bestätigt werden.  

Biologische Vielfalt 

Der Begriff biologische Vielfalt oder Biodiversität umfass t laut 

Bundesamt für Naturschutz, die Vielfalt der Arten, die Vielfalt 

der Lebensräume und die genetische Vielfalt innerhalb der Tier - 

und Pflanzenarten. Alle drei Bereiche sind eng miteinander ver-

knüpft und beeinflussen sich auch gegenseitig. Der Lebensraum 

wiederum hängt von bestimmten Umweltbedingungen wie Bo-

den-, Klima- und Wasserverhältnissen ab.  

Die Hessische Biodiversitätsstrategie verfolgt das Ziel, in Hessen 

die natürlich und kulturhistorisch entstandene Artenvielfalt in 

für die einzelnen Lebensräume charakteristischer Ausprägung zu 

stabilisieren und zu erhalten. Dabei soll die vorhandene natur-

raumtypische Vielfalt von Lebensräumen dauerhaft gesichert 

werden und sich in einem günstigen Erhaltungszustand befinden. 

Wildlebende Arten (Tiere, Pflanzen, Pilze, Mikroorganismen) sol-

len in ihrer genetischen Vielfalt und in ihrer natürlichen Vertei-

lung –auch im Boden und Wasser– vorhanden sein.  
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Aufgrund der vorhanden Nutzungs- und Lebensraumtypen sind 

sowohl die biologische Vielfalt als auch die Funktion der Wech-

selwirkungen zwischen den Schutzgütern als maximal durch-

schnittlich zu bewerten. Das im Gebiet befindliche Fließgewässer 

„Orpe“ ist durch die Industrieanlagen mit Wehren zur Energiege-

winnung sowie der Kanalisierung in seiner biologischen Ausstat-

tung sehr stark eingeschränkt. Eine Passierbarkeit ist sowohl 

flussaufwärts als auch flussabwärts nicht gegeben. Besondere 

Ausprägungen der biologischen Vielfalt sind nicht festzustellen.   

Prognose über die Entwicklung 

des Umweltzustands bei nicht 

Durchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung des Planvorhabens ist anzunehmen, dass 

sich aufgrund bestehender Kompensationsverpflichtungen Ver-

änderungen hinsichtlich der Schutzgüter Pflanzen und Tiere ge-

genüber dem derzeitigen Zustand ergeben. Auf der privaten 

Grünfläche sind Kompensationsmaßnahmen durchzuführen.  

Die landwirtschaftlich genutzten Wiesen werden im Sinne einer 

ordnungsgemäßen Landwirtschaft weiterhin gedüngt.  

Es ist zu erwarten, dass die südlich liegende Industriefläche ent-

sprechend des bestehenden Planungsrechts (Höhe 17,0 Meter mit 

einzelnen Ausnahmen bis zu 65,0 Meter) bebaut werden. Hier-

durch wird der Wert biotopverbindenden Strukturen herabge-

setzt. 

Prognose über die Entwicklung 

des Umweltzustands 

Eingriffe // Auswirkungen:  

 - Baubedingt • Erhöhung des Verkehrsaufkommens durch Baumaschinen 

• Temporäre Beeinträchtigungen von Saumstrukturen entlang 

der Wege durch Kontakt mit und Emissionen aus Baustellen-

verkehr und Baumaschinen  

• Beeinträchtigungen von Individuen durch Baulärm, Bewe-

gung und sonst. Emissionen 

• Inanspruchnahme von Flächen durch Baustelleneinrichtun-

gen, Bodenmieten und Materiallagerung 

• Temporäre Beeinträchtigungen durch Grabarbeiten für 

sonst. Leitungsverlegungen 

- Betriebsbedingt • Betriebsbedingte Emissionen in Form von Verkehr (Lärm, 

Licht, stoffliche Emissionen) 

- Anlagenbedingt • Verdrängung der Vegetation durch Versiegelung und Teil-

versiegelung der Grünfläche, Ausbau des Industriegebietes 

• Verdrängung von Habitaten durch Versiegelung und Teilver-

siegelung der Grünfläche, Ausbau des Industriegebietes  

• Beeinträchtigung des Gewässers durch Überbauung 

Beschreibung der geplanten Maß-

nahmen, mit denen fest gestellte 

erhebliche nachteilige Umwelt-

auswirkungen vermieden, verhin-

dert, verringert oder soweit mög-

lich ausgeglichen werden sollen 

 

• Dauerhafte Begrünung von nicht bebauten Flächen zum Aus-

gleich der versiegelten und teilversiegelten Flächen, Teilaus-

gleich der vorhandenen Vegetations- und Habitatstrukturen 

• Pflanzmaßnahmen für Stellplätze zur strukturräumlichen 

Gliederung und Erweiterung der Vegetations- und Habi-

tatstrukturen 

• Begrenzung der Fläche des Baugebietes, keine Inanspruch-

nahme des Damms 

• Begrenzung der Grundflächenzahl zur Vermeidung der Inan-

spruchnahme von Flächen zur potentiellen Vegetationsent-

wicklung 
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• Begrenzung der Baumassenzahl, um das bauliche Volumen 

(Scheuchwirkungen) zu limitieren 

• Erhalt der Böschungskante bei Überbrückung des Gewässers  

• Zeitliche Regelung zur Entnahme von Gehölzen, um eine 

Schädigung von Individuen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG auszuschließen 

• Vogelschutzfolien an Glasflächen > 2,5 Quadratmeter, um 

Kollisionsrisiken zu minimieren 

• Anbringen von drei Kunstnestern an der der Diemel zuge-

wandten Gebäudeseite als habitatstützende Maßnahme für 

die Verantwortungsart Mehlschwalbe  

• Nutzungsregelung der landwirtschaftlichen Flächen zum 

Ausgleich der versiegelten und teilversiegelten Flächen, Er-

weiterung der vorhandenen Habitatstrukturen 

• Nutzungsregelung der landwirtschaftlichen Nutzung zum 

Ausgleich der versiegelten und teilversiegelten Flächen, Ver-

schiebung des Artenspektrums, Erhöhung der Artenvielfalt  

• Ersatz von Bäumen innerhalb des räumlichen Geltungsberei-

ches bei Entnahme 

• Maßnahme zur Überprüfung des Vorkommens der Groppe, 

um Individuen bei Vorhandensein umsiedeln zu können 

Bewertung Durch die anlagenbedingten Maßnahmen gehen Lebensräume 

für Tiere und Pflanzen verloren, die aufgrund ihrer Lage und der 

tatsächlichen Nutzung nur geringe bis mittlere Funktionen für 

den Naturhaushalt innehaben. Für die Arten sind ausreichend 

Ausweichflächen, insbesondere durch den Auenbereich vorhan-

den, so dass die Auswirkungen, insbesondere auch auf die 

Avifauna als geringfügig eingeschätzt werden können.  

Durch die Änderung des Bauleitplans wird eine Verlagerung fest-

gesetzter Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pf lege und 

zur Entwicklung von Natur und Landschaft ausgelöst. Die Maß-

nahmen wurden nicht umgesetzt. In der Bilanzierung ist daher 

der Entwicklungszustand nach 30 Jahren anzunehmen. Für den 

Verlust dieser Flächen ist ein entsprechender Ersatz an anderer 

Stelle zu schaffen. Der vorhandene Biotopwert soll auf bisher in-

tensiv bewirtschafteten Grünlandflächen in unmittelbarer räum-

licher Nähe zum Eingriffsort verlagert werden.  

Eine Betroffenheit besonders bzw. streng geschützter Pflanzen- 

und Tierarten gemäß Bundesnaturschutzgesetz kann aus fachli-

cher Sicht unter Berücksichtigung der Ausgleichsmaßnahmen 

ausgeschlossen werden. Besonders geschützte Biotope gemäß § 

30 BNatSchG sind durch die Änderung des Bauleitplans nicht be-

troffen. Die Intensität der Beeinträchtigungen auf das Schutzgut 

wird als insgesamt gering eingeschätzt. Durch die Umsetzung der 

Planung werden nach aktueller Bewertung keine artenschutz-

rechtlichen Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG ausgelöst. 
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2.3 Schutzgut Wasser 

Schutzgut Wasser 

Bestandsaufnahme der  

einschlägigen Aspekte des 

derzeitigen Umweltzustands  

(Basisszenario) 

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches befindet sich das 

Fließgewässer „Orpe“. Die „Orpe“ ist ein Hauptzufluss der Di-

emel, die den Westteil des Stadtgebietes von Süd nach Nord 

zerschneidet. Westlich des räumlichen Geltungsbereiches ga-

belt sich die „Orpe“. Der westliche Strom mündet in die „Die-

mel“. Der östliche Strom wird durch eine Wehranlage regle-

mentiert. Das begradigte Flussbett ist innerhalb des räumli-

chen Geltungsbereiches durch zahlreiche Überbauungen in 

weiten Teilen segmentiert. Das Fließgewässer adaptiert den 

Charakter der umliegenden Industrielandschaft. Die vorhan-

dene Gewässerstruktur wird in ihrer Gesamtbewertung mit ei-

nem sehr stark veränderten Erfüllungsgrad dargestellt.  

Die jeweiligen Parameter stellen eine sehr hohe Abweichung 

vom unbeeinflussten Naturzustand dar. Auf der siebenstufi-

gen Skala erreicht die Gesamtbewertung bestenfalls einen Er-

füllungsgrad der Güteklasse IV (deutlich veränderte Gewäs-

serabschnitte), begründet in einem sich als Grünland darstel-

lendem Gewässerumfelds, für welches zudem 

planungsrechtlich bereits die Möglichkeit einer Versiegelung 

besteht. Die originären gewässsermorphologischen Parame-

ter erfahren durchweg eine schlechtere Bewertung. Durch die 

vorhandenen Wehre zur Energiegewinnung sowie der Kanali-

sierung der „Orpe“ unter- und oberhalb des Geltungsbereichs 

ist die biologische Ausstattung sehr stark eingeschränkt. 

Merklich veränderte Attribute (Güteklasse V) sind u.a. das 

Längsprofil, das Querprofil, die Sohlstruktur und die 

Uferstruktur rechts. Einen Erfüllungsgrad eines s tark geschä-

digten bzw. sehr stark veränderten Gewässerabschnittes (Gü-

teklasse VI) weisen die Laufentwicklung und die Uferstruktur 

links auf. Das Gewässerumfeld links besitzt eine vollständige 

Veränderung. Das Fließgewässer wird in den Gewässertyp 

‚Feinmaterialreiche „silikatische Mittelgebirgsbäche (s)“ ein-

gestuft. 

Nördlich des bestehenden Industriegebietes befindet sich ein 

Überschwemmungsgebiet nach § 76 WHG. Überschwem-

mungsgebiete sind Gebiete zwischen oberirdischen Gewäs-

sern (Diemel) und Dämmen, die bei Hochwasser eines oberir-

dischen Gewässers überschwemmt oder durchflossen oder die 

für Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht 

werden. Der bestehende Hochwasserschutzdamm trennt die 

Betriebsflächen räumlich von dem Überschwemmungsgebiet.  

Der Grundwasserstand steht in engem Kontakt zum Wasser-

stand des Gewässers. Der Grundwasserleiter ist hier Bunt-

sandstein. Im unmittelbaren Geltungsbereich sind keine wei-

teren Oberflächengewässer vorhanden. Trinkwasserschutz- 

oder Heilquellenschutzgebiete werden durch die Planung 

nicht berührt.  
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Wenngleich die „Diemel“ durch einen Hochwasserschutz-

damm vom Betriebsgelände getrennt ist, so ist insbesondere 

der offene Verlauf der „Orpe“ inmitten der Industrieanlage – 

trotz bereits bestehender Kanalisierung entsprechend vul-

nerabel. Die vorhandene Industrieanlage stellt grundsätzlich 

eine Gefahrenquelle für das Schutzgut Wasser dar.  

 

 

Prognose über die Entwicklung des 

Umweltzustands bei nicht Durchfüh-

rung der Planung  

Bei Nichtdurchführung des Planvorhabens ist anzunehmen, 

dass eine veränderte Flächennutzung und folgende Verände-

rungen des Schutzgutes im Geltungsbereich offensichtlich 

nicht zu erwarten sind.  

 

Es ist zu erwarten, dass durch die fehlende Erweiterungsmög-

lichkeit der ortsansässige Betrieb den Standort wechselt. Für 

einen Standortwechsel kommen Flächen in bestehenden In-

dustriegebieten oder in neu auszuweisenden Gebieten in 

Frage. Bei einem Standortwechsel kann eine Industriebrache 

zurückbleiben. 

Prognose über die Entwicklung des 

Umweltzustands 

Eingriffe // Auswirkungen:  

 - Baubedingt • Möglicher Schadstoffeintrag durch Leckagen in Bauma-

schinen 

- Betriebsbedingt • Keine 

- Anlagenbedingt • Erhöhung des Niederschlagswasserabflusses durch zu-

sätzliche Versiegelungen 

• Potentielle Beeinträchtigung der Grundwasserneubil-

dungsrate durch zusätzliche Bodenversiegelungen 

• Verlust an Flächen für die Versickerung von Nieder-

schlagswasser bzw. für die Grundwasserneubildungsrate  

Abbildung 1 

Darstellung der Überflutungsflächen/ -tiefen mit Fließgeschwindigkeit in der Umgebung des Planungsraumes  
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• Durch Überbauung des Fließgewässers weitere Herabset-

zung der ohnehin deutlich reduzierten fließgewässeröko-

logischen Funktionen 

Beschreibung der geplanten Maßnah-

men, mit denen festgestellte erhebli-

che nachteilige Umweltauswirkungen 

vermieden, verhindert, verringert 

oder soweit möglich ausgeglichen 

werden sollen 

 

• Kein Eingriff in das Hochwasserschutzgebiet  

• Planungsrechtliche Rücknahme einer Überquerung des 

Fließgewässers „Orpe“ 

• Räumliche Begrenzung neuer Überquerungen des Fließ-

gewässers „Orpe“, Reduzierung auf erforderliche Fahr-

bahnbreiten unter Berücksichtigung sicherheitstechni-

scher Aspekte 

• Sicherung des Uferrandstreifens  

• Überbauung der „Orpe“ ohne Beeinträchtigung des Ufers 

(bis Böschungskante) 

• Begrenzung der Grundflächenzahl zur Vermeidung zu-

sätzlicher Versiegelungen im Hinblick auf den Nieder-

schlagswasserabfluss 

• Nutzungsregelug der landwirtschaftlichen Fläche zum 

Ausgleich bei gleichzeitigem Verzicht auf synthetische 

Pflanzenschutz- und Düngemittel  

• Dauerhafte Begrünung von nicht bebauten Flächen zum 

Ausgleich der versiegelten und teilversiegelten Flächen, 

Verringerung des Niederschlagswasserabflusses 

• Pflanzmaßnahmen für Stellplätze zur Vermeidung der 

Ansammlung des Oberflächenwassers, Speicherung des 

Niederschlagswassers und zeitversetzte Abgabe des Was-

sers bzw. ortsnahen Versickerung 

• Ortsnahe Behandlung des Niederschlagswassers vor Ein-

leitung in das angrenzende Fließgewässer „Orpe“, um den 

Anforderungen zur ortsnahen Verwertung des anfallen-

den Niederschlagswassers Rechnung zu tragen und Aus-

wirkungen auf das Grundwasserregime zu minimieren 

Bewertung Der Planungsraum befindet sich in einem bestehenden In-

dustriegebiet. Durch die Entwicklungsabsichten werden Flä-

chen voll- oder teilversiegelt, weshalb es zu einem zusätzli-

chen Niederschlagswasserabfluss und einer Änderung des 

Grundwasserregimes kommen kann. Zusätzlich soll das vor-

handene Fließgewässer „Orpe“ durch eine weitere Überbau-

ung weiter segmentiert werden. Dies hat eine zusätzliche 

Herabsetzung der ohnehin deutlich reduzierten fließgewäs-

serökologischen Funktionen zur Folge.  

Im Hinblick auf die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-

men können negative Beeinträchtigungen zu einem erhöhten 

Niederschlagswasserabfluss und einer Änderung des Grund-

wasserregimes reduziert werden. 

Für die Eingriffe werden schutzgutübergreifende Ausgleichs-

maßnahmen festgesetzt. 
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2.4 Schutzgüter Luft, Klima und Lufthygiene 

Schutzgüter Luft und Klima 

Bestandsaufnahme der einschlägi-

gen Aspekte des derzeitigen Um-

weltzustands (Basisszenario) 

Der nordhessische Raum gehört der gemäßigten Klimazone an. 

Winde aus westlicher Richtung bewirken einen erhöhten Nie-

derschlag. Sie sind mit einem maritimen (atlantischen) bis kon-

tinentalen Klima vergleichbar. Die Hauptwindrichtung im Som-

mer ist Nordwest, während im Winter Südwestwinde überwie-

gen. Dies bedingt ein deutlich subkontinental geprägtes 

Klimagebiet. 

Für die Stadt Diemelstadt liegen nur großklimatische Daten auf 

dem Klimaatlas von Hessen, 1981, vor (Hrsg. Deutscher Wetter-

dienst, Offenbach). Danach liegt die mittlere Lufttemperatur im 

Jahr bei durchschnittlich 7,5 – 8°C. Die mittlere Niederschlags-

höhe im Jahr schwankt zwischen 650 und 700 mm im Ostteil 

und zwischen 700 und 750 mm im Westteil dieser Region.  

Die Vegetationsperiode, die definiert wird als die Dauer von Ta-

gen, bei der die Lufttemperatur > = 5°C ist, dauert im Schnitt 

225 Tage in beiden Bereichen; in den höheren Lagen liegt sie 

bei rund 220 Tagen. Der Beginn der Periode liegt ungefähr um 

den 25. März, sie endet in den tieferen oder östlicheren Lagen 

ca. am 10. November, in höheren Lagen rund 5 Tage früher. In 

dieser Zeit fällt im Ostteil des Planungsraumes rund 525 mm, 

im Westteil rund 575 mm Niederschlag.  

Die durchschnittliche Anzahl der Sommertage im Jahr mit einer 

Mindesttemperatur von > = 25°C liegt bei ca. 25 Tagen, Frost-

tage mit einer Minimumtemperatur von < 0°C gibt es an ca. 90 

Tagen im Jahr. Reine Eistage, die eine Maximumtemperatur un-

ter 0°C aufweisen, treten durchschnittlich an 25 Tagen im Jahr 

auf. Die mittlere Anzahl der Tage mit Nebel - hier überwiegend 

als Talnebel in größeren Auebereichen (Diemel-, Orpe-, Kälber-

bachaue) – liegt bei ca. 40 Tagen, im „Rhodener Forst“ und an-

deren nebelarmen Hanglagen tritt Nebel nur an ca. 20 Tagen 

im Jahr auf.  

Prognose über die Entwicklung 

des Umweltzustands bei nicht 

Durchführung der Planung  

Bei Nichtdurchführung des Planvorhabens ist anzunehmen, dass 

eine veränderte Flächennutzung und sich daraus anschließende 

Veränderungen des Schutzgutes im Geltungsbereich offensicht-

lich nicht zu erwarten sind.  

Prognose über die Entwicklung 

des Umweltzustands 

Eingriffe // Auswirkungen:  

 - Eingriff • Temporäre Beeinträchtigungen der Lufthygiene durch Emis-

sionen aus Baumaschinen und Baustellenverkehr 

- Betriebsbedingt • Beeinträchtigungen der Lufthygiene aus Heizungsanlagen 

• Beeinträchtigungen der Lufthygiene aus Verkehr 

- Anlagenbedingt • Verlust an Flächen für die Versickerung von Niederschlags-

wasser durch Teil- und Vollversiegelung, keine zeitversetzte 

Abgabe von Niederschlagswasser, weniger Verdunstungs-

kühle 

• Erhöhung der Oberflächenrauigkeit durch bauliche Anlagen 
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• Erhöhung der Umgebungstemperatur durch Versiegelung 

Beschreibung der geplanten Maß-

nahmen, mit denen fest gestellte 

erhebliche nachteilige Umwelt-

auswirkungen vermieden, verhin-

dert, verringert oder soweit mög-

lich ausgeglichen werden sollen 

 

• Begrenzung der Grundflächenzahl im Hinblick auf die Wär-

meabstrahlung der Oberflächen 

• Begrenzung der Höhe der baulichen Anlagen zur Minimie-

rung der Oberflächenrauigkeit  

• Nutzungsregelug der landwirtschaftlichen Fläche zur Mini-

mierung der Auswirkungen auf die Umgebungstemperatur, 

Speicherung und zeitversetzte Abgabe von Niederschlags-

wasser, Verdunstungskühle 

• Erhalt bestehender Gehölzstrukturen 

Bewertung Da durch die Standortwahl keine für die Kaltluftproduktion mit 

klimatischer Ausgleichsfunktion relevanten Flächen betroffen 

sind, ist eine erhebliche Beeinträchtigung des Klimas bzw. der 

Luft auszuschließen. Die Lufthygiene wird baubedingt temporär 

beeinträchtigt.  

  



Bauleitplanung der Stadt Diemelstadt // 15. Änderung des Flächennutzungsplanes 

26 

2.5 Schutzgüter Landschaft und Landschaftsbild  

Landschaft / Landschaftsbild 

Bestandsaufnahme der einschlägi-

gen Aspekte des derzeitigen Um-

weltzustands (Basisszenario) 

Diemelstadt liegt im Nordwesten von Hessen im Westhessischen 

Berg- und Senkenland. Der Stadtteil Wrexen schließt direkt an 

die Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen an. Der Geltungsbe-

reich der Änderung des Bauleitplanes befindet sich westlich des 

Stadtteils Wrexen.  

Das Untersuchungsgebiet ist Gegenstand einer Industrieland-

schaft. Einerseits erstreckt sich die Landesstraße 3438 (Orpetal-

straße) entlang der Betriebsflächen. Andererseits bedingt die in-

dustrielle Nutzung das Landschaftsbild in den ansonsten weitge-

hend als Grünland genutzten Talbereichen von Diemel und Orpe.  

Die anthropogen stark vorbelasteten Flächen besitzen keine Er-

holungsfunktion.  

Prognose über die Entwicklung 

des Umweltzustands bei nicht 

Durchführung der Planung  

Bei Nichtdurchführung des Planvorhabens ist anzunehmen, dass 

eine veränderte Flächennutzung und folgende Veränderungen 

des Schutzgutes im Geltungsbereich offensichtlich nicht zu er-

warten sind.  

Es ist zu erwarten, dass durch die fehlende Erweiterungsmöglich-

keit der ortsansässige Betrieb den Standort wechselt. Für einen 

Standortwechsel kommen Flächen in bestehenden Industriege-

bieten oder in neu auszuweisenden Gebieten in Frage. Bei einem 

Standortwechsel kann eine Industriebrache zurückbleiben.  

Prognose über die Entwicklung 

des Umweltzustands 

Eingriffe // Auswirkungen:  

 Baubedingt • Temporäre Beeinträchtigungen durch Baustellenfahrzeuge  

Betriebsbedingt • Beeinträchtigungen durch Verkehr 

• Beeinträchtigung durch sonst. Immissionen 

Anlagenbedingt • Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch bauliche 

Anlagen 

• Beeinträchtigung durch Schornsteine  

• Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch die Nach-

verdichtung des Industriegebietes 

Beschreibung der geplanten Maß-

nahmen, mit denen fest gestellte 

erhebliche nachteilige Umwelt-

auswirkungen vermieden, verhin-

dert, verringert oder soweit mög-

lich ausgeglichen werden sollen 

 

• Nachverdichtung zur Vermeidung der Inanspruchnahme bis-

her nicht bebauter Flächen im Außenbereich 

• Erhalt bestehender Gehölze zur Vermeidung erheblicher Be-

einträchtigungen des Landschaftsbildes 

• Pflanzmaßnahmen für Stellplätze zur strukturräumlichen 

Gliederung und Minimierung der Beeinträchtigung des Land-

schaftsbildes 

• Begrenzung der Grundflächenzahl zur Vermeidung zusätzli-

cher Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

• Begrenzung Baumassenzahl zur Vermeidung zusätzlicher 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild  

Bewertung Durch die vorhandenen Industrieflächen besteht aktuell eine 

Vorbelastung hinsichtlich der wahrnehmbaren Industrie sowie 

der Barriere- bzw. Zerschneidungswirkung, sodass eine zusätzli-

che Beeinträchtigung nicht erheblich ist. Eine Zusatzbewertung 
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hinsichtlich des Schutzgutes Landschaftsbild wird  aufgrund der 

Nachverdichtung für nicht erforderlich erachtet. Erhebliche Be-

einträchtigungen bestehen nicht. 

Der funktionale Zusammenhang gilt als gewahrt, da die Vermei-

dungs- und Minderungsmaßnahmen die gestörte Funktion des 

Naturhaushaltes wiederherstellt und das Landschaftsbild land-

schaftsgerecht neugestaltet wird. Dem § 8 Abs. 2 Satz 4 

BNatSchG wird Folge geleistet, da die Beeinträchtigungen der 

Werte und Funktionen des Landschaftsbilds nach Beendigung des 

Eingriffs nicht erheblich sind und aufgrund der Vermeidungs- 

und Minimierungsmaßnahmen keine nachhaltigen Beeinträchti-

gungen zurückbleiben  

 

 

  



Bauleitplanung der Stadt Diemelstadt // 15. Änderung des Flächennutzungsplanes 

28 

2.6 Wirkungsgefüge 

Wirkungsgefüge 

Wirkfaktor 

► 

Mensch Tiere / 

Pflanzen 

Boden Wasser  Klima / Luft Landschaft Kultur / 

Sachgü-

ter Wirkt auf ▼ 

Mensch  Artenvielfalt, öko-

logische Struktu-

ren verbessern die 

Erholungsfunktion 

  Einfluss auf 

Siedlungsklima 

und Wohlbefin-

den des Men-

schen 

Landschaft 

dient als Erho-

lungsraum 

--- 

Tiere u. 

Pflanzen 

Störung durch 

Personen 

Einfluss der Vege-

tation auf die 

Tierwelt 

Boden als Le-

bensraum  

Einfluss Boden-

wasserhaushalt 

auf die Vegeta-

tion 

Beeinflusst 

Standortfakto-

ren für Vegeta-

tion 

Vernetzung von 

Lebensräumen 

--- 

Boden Veränderung 

durch Verdich-

tung, Versiege-

lung  

Zusammenset-

zung der Bodenor-

ganismen wirkt 

sich auf die Bo-

dengenese aus 

 Einfluss auf die 

Bodenentwick-

lung 

Einfluss auf Bo-

denentstehung, 

Verwitterung  

 --- 

Wasser  Gefahr durch 

Schadstoffeintrag 

Vegetation erhöht 

Wasserspeicher- 

und -filterfähig-

keit 

Schadstofffilter 

und -puffer, 

Einfluss auf die 

Grundwasser-

neubildung 

 Einfluss auf 

Grundwasser-

neubildungs-

rate 

 --- 

Klima und 

Luft 

Veränderung der 

Lufthygiene, Luft-

bahnen und Wär-

meabstrahlung  

Steigerung der 

Kaltluftprodukti-

vität, Verduns-

tungskühlung 

Speicherung 

von Wasser, 

Verdunstungs-

kühlung  

Verdunstungs-

kühlung 

 Einflussfaktor 

bei Ausbildung 

des Mikrokli-

mas 

--- 

Landschaft Kulturlandschaft 

(anthropogen ver-

ändert) 

Arten- und Struk-

turreichtum als 

Charakteristikum  

  Beeinflusst 

Standortfakto-

ren für Vegeta-

tion 

 --- 

Kultur u.  

Sachgüter 

Kulturgüter sind im Planungsgebiet nicht bekannt. Sachgüter werden über die Schutzgüter Boden sowie Pflanzen und 

Tiere abgehandelt 

 

 

 

Grundsätzlich beeinflussen sich die verschiedenen Schutzgüter Boden, Wasserhaushalt, Vege-

tation, Tierwelt, Luft und Klima in ihrer Funktion gegenseitig. So können sich z.B. Teilboden-

versiegelungen durch ein verringertes Versickern von Niederschlägen auf die Grundwasser-

neubildungsrate, das Ableiten von Niederschlägen in die Kanalisation auf das Abflussverhalten 

von Gewässern auswirken. Gleichzeitig können sich Versiegelungen erhöhend auf die Lufttem-

peratur auswirken und verdrängen Pflanzen und Tiere aus ihren Lebensräumen.  

Vor dem Hintergrund einer Maßnahme zur Nachverdichtung im industriellen Sektor am abge-

legenen Rand des besiedelten Bereiches sowie der langjährig etablierten Nutzungsstrukturen 

sind sowohl die biologische Vielfalt als auch die Funktion der Wechselwirkungen zwischen 

den Schutzgütern in ihrer Gesamtheit als gering bis maximal durchschnittlich zu bewerten.  
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2.7 Natura 2000-Gebiete und sonst. Schutzgebiete 

Schutzgebiete 

Bewertung Schutzgebiete entsprechend des Bundesnaturschutzgesetzes und 

des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzge-

setz werden durch die geplante Änderung des vorliegenden Flä-

chennutzungsplanes nicht beeinträchtigt. FFH- Gebiete und Vo-

gelschutzgebiete gemäß europäischer Vogelschutzrichtlinie sind 

kein Bestandteil des räumlichen Geltungsbereichs und werden 

durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt.  

2.8 Schutzgüter Mensch, seine Gesundheit und die 

Bevölkerung insgesamt 

Schutzgut Mensch, seine Gesundheit und die Bevölkerung insgesamt 

Bestandsaufnahme der  

einschlägigen Aspekte des  

derzeitigen Umweltzustands  

(Basisszenario) 

Übermäßige Geräuschentwicklungen (Lärm) können zu einer Be-

einträchtigung der Gesundheit des Menschen führen. Zu den 

wichtigsten Quellen einer Lärmbelastung gehören neben Stra-

ßen- und Luftverkehr die Industrie und das Gewerbe. Der ge-

samte Planungsraum ist durch die gewerbliche und industrielle 

Nutzung sowohl durch die Tätigkeiten auf den Betriebs- und 

Werksgeländen als auch durch Lärm des Liefer- (und Kundenver-

kehrs) stark vorbelastet. 

Emissionen sind luftverunreinigende Stoffe, die z. B. aus ortsfes-

ten Anlagen, dem Straßenverkehr und aus Hausbrandfeuerungen 

in die Atmosphäre eingeleitet werden. Luftverunreinigende Stoffe 

können als Partikel (z. B. Staub, Ruß), Gase (z. B. Kohlenmonoxid, 

Stickoxide, Schwefeldioxid) oder Gerüche auftreten. Sie können 

aus definierten Quellen (Kamine, Abgasrohre) oder aus diffusen 

Quellen (Mülldeponien, Halden, Umfüllstationen, Werkhallen-

entlüftungen) in die Atmosphäre gelangen. Luftschadstoffe stel-

len ein wichtiges Gefährdungspotenzial für den Menschen dar. 

Sie entstehen insbesondere durch menschliche Tätigkeiten. Zu 

den wichtigsten Quellen von Luftschadstoffen gehören der Ver-

kehr, Industrie und Gewerbe sowie Kraftwerke. Erhöhte Belastun-

gen können im Nahbereich der Industriefläche auftreten. Durch 

die gesetzliche Festlegung von Grenzwerten ist allerdings eine 

erhebliche Beeinträchtigung durch die Luftbelastung ausge-

schlossen. 

Künstliche Lichtquellen werden in unserer Gesellschaft heute in 

großem Umfang eingesetzt. Lichtimmissionen gehören aber zu 

den schädlichen Umwelteinwirkungen, wenn sie nach Art, Aus-

maß und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile 

oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit herbeizu-

führen. Zum Schutz des Menschen vor belästigenden Lichtim-

missionen im Privatbereich bestehen Immissionsrichtwer te, die 

von gewerblichen Anlagen eingehalten werden müssen.  
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Prognose über die Entwicklung 

des Umweltzustands bei nicht 

Durchführung der Planung  

Bei Nichtdurchführung des Planvorhabens ist anzunehmen, dass 

eine veränderte Flächennutzung und sich anschließende Verän-

derungen des Schutzgutes im Geltungsbereich offensichtlich 

nicht zu erwarten sind.  

Prognose über die Entwicklung 

des Umweltzustands 

Eingriffe // Auswirkungen:  

 - Baubedingt • Temporärere Beeinträchtigungen der Lufthygiene durch Bau-

stellenfahrzeuge und Baumaschinen, Staubemissionen  

• Temporäre Beeinträchtigungen durch Lärmemissionen  

- Betriebsbedingt • Betriebsbedingte Emissionen durch Verkehr, Beeinträchti-

gung der Lufthygiene 

• Betriebsbedingte Emissionen durch Licht, Erhöhung der Be-

einträchtigung durch Lichtverschmutzung 

• Betriebsbedingte Emissionen durch Lärm 

- Anlagenbedingt • Keine 

Beschreibung der geplanten Maß-

nahmen, mit denen fest gestellte 

erhebliche nachteilige Umwelt-

auswirkungen vermieden, verhin-

dert, verringert oder soweit mög-

lich ausgeglichen werden sollen 

 

• Nachverdichtung zur Vermeidung neuer Immissionsquellen  

Bewertung Die baubedingten Auswirkungen sind zeitlich und räumlich be-

grenzt. Da keine Wohnbebauung an die Vorhabenfläche grenzt, 

sind lärm-, staub- und erschütterungsbedingte Auswirkungen auf 

das Schutzgut Mensch unerheblich. Das erhöhte Verkehrsauf-

kommen ist ebenfalls zeitlich sehr begrenzt.  

Aufgrund der Lage des Geltungsbereiches außerhalb des besie-

delten Raumes und der nur geringfügigen Auswirkungen der be-

schriebenen Faktoren ergeben sich hinsichtlich des Schutzgutes 

Mensch keine erheblichen Beeinträchtigungen.  

Der Planungsraum besitzt aufgrund der anthropogenen Vorbe-

lastungen sowie der Zerschneidungseffekte keinen Wert als Er-

holungsraum. Daher sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 

zu erwarten. 
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2.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Bestand Innerhalb der verfahrensgegenständlichen Flächen befinden sich 

keine geschützten Bau-, Natur- oder Bodendenkmäler.  

Eingriff Baubedingt • keine  

Betriebsbedingt • keine 

Anlagenbedingt • keine 

Prognose über die Entwicklung 

des Umweltzustands bei nicht 

Durchführung der Planung  

Bei Nichtdurchführung des Planvorhabens ist anzunehmen, dass 

eine veränderte Flächennutzung und sich anschließende Verän-

derungen des Schutzgutes im Geltungsbereich offensichtlich 

nicht zu erwarten sind.  

Maßnahmen zur Vermeidung  

und Minimierung 

• Sollten dennoch bei Erdarbeiten Bodendenkmäler wie Mau-

ern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegen-

stände, z. B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt 

werden, sind diese nach § 21 HDSchG unverzüglich dem Lan-

desamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der Un-

teren Denkmalschutzbehörde zu melden. Funde und Fund-

stellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in 

geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§ 

21 Abs. 3 HDSchG). 

• Keine Beeinträchtigung von geschützten und schützenswer-

ten Bau- und Bodendenkmälern 

• Erhalt von Stadt-/Ortsbildern 

Bewertung Visuelle Beeinträchtigungen im Umfeld geschützter oder schüt-

zenswerter Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, die sich sowohl 

im Siedlungskontext als auch im landschaftlichen Freiraum be-

finden, werden nicht erwartet. Daher ist keine erhebliche Beein-

trächtigung zu erwarten. 
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3 Ausgleichsmaßnahmen 

3.1 Eingriffsregelung 

Nach § 15 BNatSchG sind unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft ausgleichspflichtig. 

Dies gilt gemäß § 18 BNatSchG auch im Zusammenhang mit der Bauleitplanung. Grundsätzlich 

sollen die Ausgleichsmaßnahmen unter Wahrung einer geordneten städtebaulic hen Entwick-

lung die quantitative und qualitative Kompensation gewährleisten.  

Die Bewertung des Eingriffs erfolgt nach den aktuellen Erkenntnissen des wissenschaftlichen 

Naturschutzes. Als Bewertungsgrundlage zur Ermittlung der Eingriffserheblichkeit dient  eine 

Begutachtung der Eingriffsflächen mit einer Bestandsaufnahme in Form einer Biotoptypen - 

und Nutzungskartierung. Die Bilanzierung des Eingriffs erfolgt über die Hessische Kompensa-

tionsverordnung (KV) vom 26.Oktober 2018.  
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Tabelle 3 – Bilanzierung nach hessischer Kompensationsverordnung 2018  

Nutzungstyp nach Anlage 3 KV BWP/m² Fläche je Nutzungstyp in 

m² 

Biotopwert 

Typ-Nr. Bezeichnung  vorher nachher vorher nachher 

Bestand 

04.600 Feldgehölz (Baumhecke), 

großflächig Deckungsgrad 

der Bäume > 50% (im Un-

terschied zu Hecken / Ge-

büschen) 

50 2.138 1.639 106.900 -81.950 

05.226 Sonstige Flussabschnitte, 

Gewässerstrukturgüte-

klasse 3 oder schlechte 

44 4.044 3.608 177.936 -158.752 

10.510 Sehr stark oder völlig ver-

siegelte Flächen, davon: 

3     

• Verkehrsflächen   17.916 22.900 53.748 - 68.700 

• Industriegebiet (80 Pro-

zent überbaubar) 

 101.289 106.164 303.866 -318.492 

10.610 Bewachsene unbefestigte 

Feldweg 

25 18 0 450 0 

11.221 Gärtnerisch gepflegte An-

lagen im besiedelten Be-

reich, arten- und struktur-

arme Hausgärten 

14 25.322 26.541 

 

354.511 -371.574 

06.350 Intensiv genutzte Wirt-

schaftswiesen und Mäh-

weiden Silagewiesen und 

Mähweiden mit meist 

mind. 4- maliger Nut-

zungsfrequenz und starker 

Düngung, artenarm 

21 54.113 0 1.136.373 0 

06.350 Intensiv genutzte Wirt-

schaftswiesen und Mäh-

weiden, inkl. Neuanlage  

(Flurstücke 16 und 17) 

19 14.335 0 272.365 0 

06.350 Extensiv genutzte Wirt-

schaftswiesen und Mäh-

weiden (Kompensation ge-

mäß B-Plan) 

27* 0 65.687 0 - 1.773.549 

Bestehende Kompensationsmaßnahmen: 

 Ausgleichsmaßnahme 2 ∅ 51,5* 7.939 1.676 408.859 - 86.314 

 Ausgleichsmaßnahme 3b 39 6.455 5.354 251.745 - 208.806 

 Ausgleichsmaßnehme 3c - 12.254 12.254 --- --- 

 Ausgleichsmaßnahme 5 - 7.590 7.590 --- --- 

       

       

SUMME   253.413 253.413 3.066.753 3.068.137 

       

BIOTOPWERTDIFFERENZ  -1.384 

 

* Fünf Punkte Aufwertung für die extensive Nutzung der Wiesenflächen inkl. Verzicht 

auf Düngemittel und Pestizideinsatz. Zuzüglich ein Punkt Aufwertung durch Schlitz-

saat mit Regiosaatgut zur Artanreicherung.  
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Die Ausgleichmaßnahmen mit der Bezeichnung „Fläche 2“ setzen sich aus 35% Wasserfläche 

(Röhrichtzone), 40 Prozent Feuchtwiese und 25 Prozent Gehölzstandort zusammen. Der Bio-

topwert setzt sich daher aus den folgenden Biotoptypen zusammen:  

 

Nutzungstyp nach Anlage 3 KV BWP/m² Flächenanteil Biotopwert 

Typ-Nr. Bezeichnung  Flächenanteil im KGV Biotopwert im KGV 

Bestand 

02.320 Ufergehölzsaum, standort-

gerecht mit Alnus gluti-

nosa und Fraxinus excel-

sior 

50 16.225 

(25 Prozent von 64.900) 

811.250 

(50 BWP x Flächenanteil  

im KGV) 

05.460 Feucht- und Nassstauden-

fluren an Fließgewässern 

44 22.715 

(35 Prozent von 64.900) 

999.460 

(44 BWP x Flächenanteil  

im KGV) 

10.510 Feucht- und Nasswiesen 

(Sumpfdotterblumenwie-

sen) 

59 25.960 

(40 Prozent von 64.900) 

1.531.640 

(59 BWP x Flächenanteil  

im KGV) 

 

   64.900 (KGV) 3.342.350 

    51,5 Biotopwert je m² 
     

KGV = Kleinstes gemeinsames Vielfaches 

Für die Bilanzierung wird entgegen der Kompensationsverordnung, bei der der letzte recht-

mäßige Zustand maßgeblich bzw. der Zustand zu bewerten ist, der bei plangemäßer Pflege 

drei Vegetationsperioden nach Herstellung der Kompensationsmaßnahme zu erwarten ist , der 

vollentwickelte Zustand der Nutzungstypen angenommen. Durch die Annahme vollentwickel-

ter Nutzungsstrukturen wird den Anregungen des Landkreises Waldeck-Frankenberg, Fach-

dienst Umwelt entsprochen.  

Die Ausgleichmaßnahme mit der Bezeichnung „Fläche 3b“ wird als flächendeckende Gehölz-

pflanzung (Laubbäume) in artgerechten Abständen festgesetzt. Bei der Maßnahme sind min-

destens 60 Prozent der folgenden Arten zu verwenden: Schwarzerle, Spitzahorn, Stieleiche, 

Traubenkirsche, Roter Hartriegel, Esche, Silberweide, Salweide, Aschweide, Holunder, Gemei-

ner Schneeball, Feldulme. Aufgrund der Entwicklungsziele wird für die Maßnahme der Bio-

toptyp Gebüsche, Hecken, Säume heimischer Arten auf frischen Standorten angenommen.  
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3.2 Naturschutzrechtlicher Ausgleich 

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches werden Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich 

festgesetzt. Hierbei soll eine ökologische Aufwertung der Grünlandflächen durch folgende 

Maßnahmen erzielt werden: 

› Zur Aushagerung ist in den ersten fünf Jahren eine mindestens dreimalige Mahd mit 

Abräumen des Schnittguts ohne zeitliche Bewirtschaftungseinschränkungen bei Ver-

zicht auf jegliche Düngung durchzuführen.  

› Empfehlung einer Nachbeweidung 

› Nach der Aushagerung Durchführung einer Schlitzsaat mit Regiosaatgut zur Artanrei-

cherung 

› Danach: Etablierung einer 2-schürigen Mahd mit Aufnahme bzw. Entfernung des Schnitt-

guts. Das Schnittgut ist einer ordnungsgemäßen Verwendung bzw. ordnungsgemäßen 

Entsorgung zuzuführen. Erster Mahdtermin ab Mitte Juni, möglichst in einem Zeitfens-

ter von 2-3 Wochen. Zweiter Mahdtermin richtet sich nach dem zweiten Aufwuchs, in 

der Regel ab dem 01. September je nach Bewuchs.  

› Nachbeweidung alternativ zur zweiten Mahd ab dem 01. September möglich (kurzzeitige 

Nachbeweidung ohne Zufütterung, keine Standweide oder reine Koppelhaltung). Be-

weidung mit max. 2 Großvieheinheiten (GV) pro ha. Zur Vermeidung von erheblichen 

Boden- und Narbenschäden keine Beweidung bei durchnässtem Boden sowie im 

Spätherbst und Winter. 

› Düngeverzicht (kein Mist, Gülle, mineralischer Dünger etc.)  

› Verzicht auf Pflanzenschutzmittel  

› Keine Veränderung des Bodenreliefs 

› Die bestehende Gehölzkulisse ist zu erhalten, zu sichern und zu pflegen. Bei einer Ent-

fernung müssen Bäume und Sträucher innerhalb der Geltungsbereiche ersetzt werden.  

Durch Festsetzung der Ausgleichsmaßnahmen kann das bestehende Biotopwertdefizit aus-

geglichen werden. 
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3.3 Bewertung 

Durch die Änderung des vorliegenden Bauleitplans wird ein Eingriff in planungsrechtlich ge-

sicherte aber tatsächlich noch nicht durchgeführte Ausgleichsmaßnahmen ausgelöst. Auf-

grund der eingegangenen Anregungen wurde der vollentwickelte Wert des planungsrechtlich 

zu entwickelnden Biotoptyps – selbst wenn dieser sich nicht eingestellt hat - angenommen.  

Durch die Veränderung der Gestalt und Nutzung der Grundflächen wurde ein Eingriff in die 

Natur und Landschaft vorgenommen.4 Die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-

halts wird nachteilig beeinträchtigt. Daher ist für den Eingriff eine kompensatorisch wirksame 

Maßnahme, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturraums wieder herstellt , erfor-

derlich. 

Dem Eingriff wird daher ein Ausgleich in einer zehnfachen Größe gegenübergestellt. Durch 

die Maßnahme werden 65.000 Quadratmeter Grünland einer intensiven Bewirtschaftungsform 

entzogen und in eine extensive Bewirtschaftung überführt. Durch die Maßnahme kann die 

Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts wiederhergestellt werden, wenn die Er-

stellung und Funktion der Maßnahme kontrolliert wird.  

3.4 Maßnahme zur Überwachung der Umweltauswirkungen 

Gemäß § 4c BauGB sollen die erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchfüh-

rung der Bauleitpläne eintreten, überwacht werden, um insbesondere unvorhergesehene 

nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnah-

men zur Abhilfe zu ergreifen. Hierzu werden in diesem Kapitel die Maßnahmen zur Kontrolle 

sowie die zeitlichen Abstände festgelegt. Das Monitoring beschränkt sich auf die Schutzgüter, 

für die ein erheblicher Eingriff festgestellt wurde.  

Die Stadt Diemelstadt beabsichtigt Dritte (z. B. Investoren) vertraglich an die Durchführung 

von Ausgleichmaßnahmen und an die bestimmten Überwachungsmaßnahmen zu binden.  

• Die Stadt hat sicherzustellen, dass die bauliche Umsetzung gemäß den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes erfolgt. Dies gilt insbesondere für die Maßnahmen zur Minderung des 

Eingriffs sowie für die Ausführung der festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen.  

• Die Art und Qualität der Ausführung von Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz von Ein-

griffen hat gemäß den Vorgaben der Bauleitplanung zu erfolgen und ist von der Stadt 

durch entsprechende Kontrollen sicherzustellen.  

• Realisierung und dauerhafter Erhalt sind durch dingliche Sicherung sowie durch geeignete 

Pflegemaßnahmen zu gewährleisten.  

• Im Rahmen des Bebauungsplanes bzw. anderer Fachplanungen sind entsprechend den Ent-

wicklungszielen der Ausgleichsmaßnahmen bzw. denen von Natur und Landschaft 

 
4 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) § 14 Eingriffe in Natur und Landschaft  

(1)  Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes si nd Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen 

oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs - und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich bee inträchtigen können 
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geeignete Zeiträume festzulegen, nach denen geprüft werden soll, ob sich Flächen oder 

Maßnahmen funktionsfähig und gemäß den festgesetzten Zielvorgaben entwickelt haben.  

• Die Überprüfung dieser Maßnahmen ist von der Stadt sicherzustellen und hat durch einen 

Fachplaner, Sachverständigen oder Fachmann zu erfolgen.  

Es wird darauf verwiesen, dass die Stadt Diemelstadt in eigener Verantwortung über das wann 

und wie der Abwicklung des Monitorings entscheidet (vgl. BVerwG, Beschl. V. 30.12.2009 – BN 

13.09).  
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4 Alternative Standorte 

Im Sinne der nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung zum Schutz der sozialen, wirtschaftli-

chen und ökologischen Güter ist die Auswahl eines geeigneten Standortes ein entscheidender 

Faktor. Das hier gegenständliche Planverfahren umfasst die Flächen eines bestehenden Be-

triebs und soll eine Erweiterung dessen sichern.  

Die Lage des Betriebs zwischen der vorhandenen Wohnbebauung des Stadtteils  „Wrexen“ und 

der „Diemelaue“ ist aufgrund der Betriebsabläufe der papierverarbeitenden Industrie histo-

risch gewachsen. Das für die Produktion erforderliche Wasser kann einem Kanal  („verlegte 

Orpe als Mühlegraben“ , der ursprünglich für den Betrieb von Wassermühlen angelegt wurde, 

entnommen werden. Die besondere Lage ist aufgrund der umgebenden Strukturen ein limi-

tierender Faktor für potentielle Expansionen.  

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die Stadt Diemelstadt  der ansässigen Firma eine Mög-

lichkeit zur Erweiterung der Betriebsflächen unter Wahrung kommunaler und öffentlicher In-

teressen zu eröffnen, ohne eine Standortverlagerung auszulösen. Alternative Standorte für 

das Planungsvorhaben sind im Kontext der Ausgangssituation und Zielsetzung weniger ge-

eignet, die Ausweisung am Ort des Bestandes stellt die bestmögliche Lösung dar.  
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5 Sonstige Angaben 

5.1 Sachgerechter Umgang mit Abfällen 

Die Darstellungen in Plänen des Abfallrechts sind nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe g Bau GB zu 

berücksichtigen, sodass der sachgerechte Umgang mit Abfällen ein Mittel zur Gewährleistung 

des städtebaulichen Umweltschutzes ist. Bei der vorliegenden Bauleitplanung folgt der Um-

gang mit Abfällen den Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (K rWG). 

5.2 Sachgerechter Umgang mit Abwässern 

Der sachgerechte Umgang mit der Abwasserbeseitigung ist ein Mittel zur Gewährleistung des 

städtebaulichen Umweltschutzes. Bei der vorliegenden Bauleitplanung folgt der Umgang mit 

der Abwasserbeseitigung den Anforderungen des § 55 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und den 

sonstigen fachlichen Anforderungen des WHG. 

5.3 Umgang mit erneuerbaren Energien 

Gemäß dem Erneuerbare-Energie-Wärmegesetz EEWärmeG ist jeder Eigentümer von Gebäu-

den, die neu errichtet werden und eine Nutzfläche von mehr als 50 Quadratmeter aufweisen 

dazu verpflichtet, den Wärmeenergiebedarf durch die anteilige Nutzung von erneuerbaren 

Energien zu decken.  

5.4 Technisches Verfahren 

Um die Umweltprüfung vorzunehmen, wurden die übergeordneten Planwerke der räumlichen  

Gesamtplanung (Regionalplan Nordhessen 2009, Flächennutzungsplan mit integriertem Land-

schaftsplan der Stadt Diemelstadt) sowie die Fachpläne der Landschaftsplanung (Landschafts-

rahmenplan Nordhessen 2000) beachtet. Darüber hinaus wurden die Internet -Datenbanken 

des HLNUG in Bezug auf naturschutzrechtliche Schutzgebiete, gesetzlich geschützte Biotope, 

Wasserschutzgebiete, Wasserrahmenrichtlinie, Bodeneigenschaften etc. abgefragt. Es wurden 

weitere Erhebungen durch verschiedene Begehungen des Plangebietes durch fachkundiges 

Personal durchgeführt. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonst. Träger öffentli-

cher Belange und der Öffentlichkeit wurde genutzt, um den Untersuchungs- und Detaillie-

rungsrahmen der Umweltprüfung und des Umweltberichts festzulegen. Bei der Zusammen-

stellung der Unterlagen ergaben sich bisher keine Schwierigkeiten.  
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ZUSAMMENFASSUNG  

Die Firma Smurfit Kappa Wrexen Paper & Board möchte ihren Betrieb erweitern und optimie-

ren, um den aktuellen Markterfordernissen Rechnung tragen zu können. Dazu beabsichtigt 

das Unternehmen im Zentrum des Betriebsgeländes die Betriebsflächen, hauptsächlich für die 

Lagerung von Papierballen, zu erweitern. Diesem Vorhaben stehen im rechtskräftigen Bebau-

ungsplan festgesetzte Kompensationsmaßnahmen entgegen, die nunmehr verlagert werden 

müssen. Für die Erreichbarkeit der zusätzlichen Betriebsflächen ist eine Teil-Überbauung des 

begradigten Mühlgrabens („Orpe”) südlich der Betriebsfläche im Bereich „Unter der Mißgunst“ 

erforderlich.  

Die Stadt Diemelstadt beabsichtigt den Flächennutzungsplan zur Förderung der privaten Ini-

tiative zum Erhalt und der Schaffung neuer Arbeitsplätze unter Wahrung kommunaler und 

öffentlicher Interessen zu ändern, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die in-

dustrielle Erweiterung zu schaffen. Mit der Änderung des FLächennutzungsplanes soll der Be-

deutung des Planvorhabens für die Stadt Diemelstadt Rechnung getragen werden, da die orts-

ansässigen Papierfabriken seit mehr als 100 Jahren ein wesentliches Standbein der Wirtschaft 

in der Stadt Diemelstadt darstellen. Smurfit Kappa Wrexen Paper & Board GmbH beschäftigt 

aktuell circa 300 Mitarbeiter am Standort Wrexen. 

Durch die Änderung der Bauleitpläne wird ein Eingriff in planungsrechtlich gesicherte aber 

tatsächlich noch nicht durchgeführte Ausgleichsmaßnahmen ausgelöst. Aufgrund der einge-

gangenen Anregungen wurde der vollentwickelte Wert des planungsrechtlich zu entwickeln-

den Biotoptyps – selbst wenn dieser sich nicht eingestellt hat - angenommen. Durch die Ver-

änderung der Gestalt und Nutzung der Grundflächen wurde ein Eingriff in die Natur und Land-

schaft vorgenommen. Die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts wird 

nachteilig beeinträchtigt. Daher ist für den Eingriff eine kompensatorisch wirksame Maß-

nahme, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturraums wieder herstellt , erforder-

lich. 

Dem Eingriff wird daher ein Ausgleich in einer zehnfachen Größe gegenübergestellt. Durch 

die Maßnahme werden 65.000 Quadratmeter Grünland einer intensiven Bewirtschaftungsform 

entzogen und in extensive Bewirtschaftung überführt. Durch die Maßnahme kann die Leis-

tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts wiederhergestellt werden, wenn die Erstel-

lung und Funktion der Maßnahme kontrolliert wird.  
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